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Aufgaben der GEZ

Die Landesrundfunkanstalten der ARD sowie DeutschlandRadio und das Zweite
Deutsche Fernsehen haben sich zum Zweck des gemeinsamen Gebührenein-
zugs zusammengeschlossen. Die Zusammenarbeit ist in einer Verwaltungs-
vereinbarung geregelt.

Beim Einzug der Rundfunkgebühren hat die GEZ die folgenden Hauptaufga-
ben:

• Pflege der Stammdaten für alle Rundfunkteilnehmer (Verarbeitung der Zu-
gangs-, Abgangs- und Änderungsdaten) sowie die Erfassung aller Bewe-
gungs- und Historiedaten im Zusammenhang mit den laufenden Aufgaben

• Seit 1. April 2005 Bearbeitung der Anträge natürlicher Personen auf Befrei-
ung von der Rundfunkgebührenpflicht

• Sollstellung der jeweils fälligen Rundfunkgebühren sowie Einziehen der
Gelder über Banken, Sparkassen und Postbank auf die Konten der Rund-
funkanstalten

• Zahlungsüberwachung ("Maßnahmen zur Erlangung rückständiger Rund-
funkgebühren“ von der Erinnerung bis zur Vollstreckung und zum Ordnungs-
widrigkeitenverfahren)

• Arbeiten im Zusammenhang mit Gebührenerstattungen

• Buchmäßige Erfassung und Abrechnung der Gebührenforderungen, -rück-
stände und -einnahmen bis zum Abschluss entsprechend den Grundsät-
zen des Aktienrechts sowie Abrechnung mit den Rundfunkanstalten

• Bestandsführung der Gebührenbefreiungen

• Erstellung von Auswertungen verschiedenster Art für die Rundfunkanstal-
ten

• Durchführung von Maßnahmen des Cash-Marketing im Zusammenwirken
mit den Rundfunkanstalten

• Planung der Gebührenerträge für ARD, ZDF und DeutschlandRadio für
das laufende Jahr und Prognose für einen mittelfristigen Zeitraum in Ab-
stimmung mit den Rundfunkanstalten.
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*) Die GEZ führt für jeden Rundfunkteilnehmer ein Rundfunkteilnehmerkonto. In
der genannten Anzahl sind außer den Teilnehmerkonten für die rund 39,4 Mio. ge-
bührenpflichtigen oder gebührenbefreiten Rundfunkteilnehmer rund 2,3 Mio. im Rah-
men der Aufbewahrungsregelungen noch gespeicherte abgemeldete Teilnehmer-
konten enthalten.

Was die GEZ leistet

Das Rundfunkgebühreneinzugssystem hat auch im Jahr 2005 seine Effizi-
enz und Wirtschaftlichkeit unter Beweis gestellt. Durch intensive Marktbe-
arbeitung konnte ein weiterer Anstieg der Zahl der Teilnehmer um über
400.000 erreicht werden. Die Rundfunkgebühren-Abrechnung 2005 weist Ge-
samterträge in Höhe von 7.123,0 Millionen € aus; das sind 268,2 Millionen €
mehr als im Vorjahr, die jedoch im Wesentlichen aus der Erhöhung der Rund-
funkgebühren ab 1. April 2005 resultieren. Die Aufwendungen der GEZ lie-
gen bei 2,27 % der Gesamterträge aus Rundfunkgebühren.

Einen Eindruck darüber, welche Vorgangsmengen die GEZ bei der Abwicklung
des Rundfunkgebühreneinzugs zu bewältigen hatte, vermitteln beispielhaft fol-
gende Zahlen.

Im Berichtsjahr
• führte die GEZ in ihrem Rundfunkteilnehmer-Datenbestand insgesamt rd. 41,7

Millionen Teilnehmerkonten (Stand Jahresende 2005) * )
• beliefen sich die Gesamterträge (einschließlich der für besondere Zwecke be-

stimmten Gebührenanteile) auf insgesamt rd. 7,12 Milliarden €.

Monat für Monat
• wurden im Durchschnitt in rd. 9,6 Millionen Fällen Rundfunkgebühren per Last-

schrift eingezogen
• versandte die GEZ über 1,8 Millionen Zahlungsaufforderungen über fällige Rund-

funkgebühren an nicht am Lastschriftverfahren teilnehmende Rundfunkteilneh-
mer

• mussten rd. 950.000 Maßnahmen zur Erlangung rückständiger Rundfunkge-
bühren (Erinnerungen, Gebührenbescheide, Mahnungen, Vollstreckungsersu-
chen, Ordnungswidrigkeitenverfahren) eingeleitet werden

• waren (ohne die o.g. Lastschriften) rd. 1,7 Millionen Zahlungseingänge zu be-
arbeiten

• wurden rd. 142.500 nicht ausführbare Lastschriften von den Geldinstituten zu-
rückgebucht (Rücklastschriften)

• erstattete die GEZ in rd. 53.600 Fällen zuviel gezahlte Gebühren
• versandte die GEZ im Rahmen der Mailingmaßnahmen zur Ausschöpfung des

Teilnehmerpotentials und zur Werbung für das Lastschriftverfahren im Durch-
schnitt annähernd rd. 1,5 Millionen Briefe.

Arbeitstag für Arbeitstag
• fielen rd. 84.000 Geschäftsvorgänge (ohne Zahlungsverkehr) schriftlich oder

über elektronische Medien bei der GEZ an, davon rd. 26.000 aus Mailingmaß-
nahmen

• war ein Seitenvolumen im Posteingang in Höhe von 132.800 (Vorjahr: 79.600)
zu verarbeiten

• wurden im Call-Center-Verbund der GEZ ca. 13.400 Telefongespräche ange-
nommen.
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Verwaltungsrat, Fachbeirat und Geschäftsführung

Verwaltungsrat

Bei der Leitung und Überwachung der Aufgabenerfüllung durch die GEZ arbei-
ten die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten gemäß § 2 der Verwaltungs-
vereinbarung Gebühreneinzugszentrale in einem Verwaltungsrat zusammen.
Der Verwaltungsrat besteht aus je einem Vertreter der Landesrundfunkanstal-
ten und des DeutschlandRadio sowie drei Vertretern des Zweiten Deutschen
Fernsehens:

Vorsitzender:

WDR Prof. Dr. Norbert Seidel Verwaltungsdirektor

Stellvertretende Vorsitzende:

NDR Lutz Marmor Verwaltungsdirektor

ZDF Hans Joachim Suchan Verwaltungsdirektor

Mitglieder:

BR Lorenz Zehetbauer Verwaltungsdirektor

DLR Karin Brieden Verwaltungsdirektorin

HR Conrad Schraube Justiziar

MDR Holger Tanhäuser Verwaltungsdirektor

RB Gerhard Schneider Leiter der Betriebsdirektion und
Stellvertreter des Betriebsdirektors
(seit  Juni 2005)

RBB Hagen Brandstäter Verwaltungsdirektor

SR Dr. Norbert Holzer Verwaltungs- und
Betriebsdirektor

SWR Peter Boudgoust Verwaltungsdirektor

ZDF Petra Birkenbeil Hauptabteilungsleiterin Finanzen

Prof. Dr. Carl-Eugen Eberle Justiziar
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Fachbeirat

Der Verwaltungsrat hat gemäß § 2 (7) der Verwaltungsvereinbarung Gebüh-
reneinzugszentrale einen Fachbeirat bestellt,  der den Verwaltungsrat und die
Geschäftsführung in Fachfragen berät:

Vorsitzender:

HR Dr. Joachim Weinmann Betriebsdirektor

Mitglieder:

SWR Dr. Thomas Schmieden Hauptabteilungsleiter IKS

SWR Prof. Dr. Armin Herb Rundfunkbeauftragter für den
Datenschutz

SWR Jürgen Gruhler Abteilungsleiter
Rundfunkgebühren

WDR Walter Wössner Hauptabteilungsleiter Finanzen
(bis 30. Juni 2005)

Rainer Kampmann Hauptabteilungsleiter Finanzen
(ab 1. September 2005)

ZDF Prof. Dr. Thomas Becker Leiter IT-Strategie

Dazu als Fachberater

• für Haushalts- und Finanzfragen:

HR Jürgen Weber Abteilungsleiter
Zentrales Controlling

ZDF Thomas Bücker Abteilungsleiter Haushalt

• für das Cash-Marketing:

DFS Dietmar Pretzsch Abteilung Marketing

ZDF Thomas Grimm Hauptabteilung Kommunikation

Geschäftsführung

Gemäß § 3 (2) der Verwaltungsvereinbarung Gebühreneinzugszentrale hat
die Geschäftsführung die Aufgabe, für den gemeinsamen Gebühreneinzug die
Geschäfte nach Maßgabe der Verwaltungsvereinbarung und der Beschlüsse
des Verwaltungsrats zu führen.

Geschäftsführer: Hans Buchholz
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Chronik 2005

16. März Der Landtag von Baden-Württemberg stimmt als letztes der 16
Länderparlamente dem 8. Rundfunkänderungsstaatsvertrag zu.

23. März Der Vorsitzende sowie die beiden stellvertretenden Vorsitzenden
des Verwaltungsrats der GEZ werden für die nächste Amtszeit
von zwei Jahren wieder gewählt.

1. April Der 8. Rundfunkänderungsstaatsvertrag tritt in Kraft und mit ihm
eine Gebührenerhöhung um 0,88 € auf 17,03 €. Ferner übernimmt
die GEZ die Bearbeitung der Befreiungsanträge von Privatperso-
nen. Die Aufgabe oblag bis zu diesem Zeitpunkt den Sozial-
behörden.

7. April Die neue Website der GEZ wird online gestellt.

11. Juli Das neue DV-System der GEZ wird nach nicht ganz dreijähriger
Projektdauer erfolgreich in Produktion genommen.

2. bis 7. September Die GEZ präsentiert sich mittels eines Informationsstandes auf
der Internationalen Funkausstellung (IFA) in Berlin.

November Ein Upgrade des DV-Systems mit umfangreichen Änderungen
und Verbesserungen wird plangemäß in Betrieb genommen.
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Die Dienstleistungsprodukte der GEZ

In der GEZ war das Geschäftsjahr 2005 vor allem geprägt durch die Übernah-
me der Bearbeitung von Anträgen natürlicher Personen zur Befreiung von der
Rundfunkgebührenpflicht im April 2005. Damit erweiterte sich der Katalog an
Dienstleistungsprodukten, die zu den Aufgaben der GEZ gehören, wie folgt:

• Teilnehmerbetreuung

• Abwicklung des Zahlungsverkehrs

• Erlangung rückständiger Forderungen

• Gewinnung neuer Teilnehmer

• Serviceleistungen für die Rundfunkanstalten

• Gebührenplanung

• Neu seit dem 1. April 2005: Befreiungsbearbeitung

Neben der Übernahme des Befreiungsverfahrens hat auch die Umstellung des
DV-Systems im Juli 2005 die Produktionsabläufe in der GEZ erheblich beein-
flusst. Somit sah sich die GEZ mit großen Herausforderungen konfrontiert, die
- wie die folgenden Zahlen beweisen - zwar mit erheblichen Kraftanstrengun-
gen, aber mit respektablem Ergebnis gemeistert werden konnten.

Zum Jahresende 2005 führte die GEZ rund 41,7 Millionen Rundfunkteilneh-
merkonten in ihrem Datenbestand, was eine Steigerung zum Vorjahr um über
400.000 Teilnehmerkonten bedeutet. Dabei stieg unter Berücksichtigung der
Auswirkungen des Vorgangsbestandes 2005 die Zahl der gebührenpflichtigen
Hörfunkgeräte um rund 185.000 Geräte, während der Bestand der gebühren-
pflichtigen Fernsehgeräte um rund 23.000 Geräte zurückging. Die Gesamter-
träge (Rundfunkgebührenerträge und andere Erträge im Zusammenhang mit
dem Gebühreneinzug) erhöhten sich in 2005 um 268,2 Millionen Euro auf
insgesamt 7,12 Milliarden Euro.

Wie sich die einzelnen Dienstleistungsprodukte in 2005 entwickelt haben und
welche Ergebnisse erzielt wurden, wird in den nachfolgenden Kapiteln berich-
tet.

Produkt: Teilnehmerbetreuung

Ein klassisches Dienstleistungsprodukt der GEZ ist die Betreuung der Rund-
funkteilnehmer. Die Pflege des Datenbestandes mit insgesamt rund 41,7 Mio.
Teilnehmerkonten einschließlich der Behandlung der damit verbundenen schrift-
lichen, telefonischen und elektronischen Korrespondenz hat zur Folge, dass
dieses Produkt den größten Kostenanteil ausmacht.

Eine wesentliche Veränderung hat die Übernahme des Antragsverfahrens zur
Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht mit sich gebracht. Diese neue,
zusätzliche Aufgabe hat aus verschiedenen Gründen zu einem nicht vorher-
sehbaren Anstieg des Posteingangs geführt. Die Prozesse und die Organisati-
on mussten den veränderten Bedingungen angepasst werden. Weitere Anpas-
sungen sind auch im Jahre 2006 erforderlich.
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Nach wie vor nutzen die Rundfunkteilnehmer für ihre Mitteilungen an die GEZ
verstärkt die Kommunikationswege Telefon, Telefax und Internet (E-Mails). Ins-

besondere im Zusammenhang mit der neuen Aufgabe
„Rundfunkgebührenbefreiung“ ist die Zahl der Mitteilun-
gen und Rückfragen per Telefon außergewöhnlich stark
angestiegen. Die GEZ plant für das Jahr 2006, diesem
Servicewunsch der Rundfunkteilnehmer durch eine Auf-
stockung der Telefonkapazitäten entgegen zu kommen.

Nebenstehende Abbildung macht die Entwicklung der In-
anspruchnahme je Kommunikationsweg deutlich.

Die Umstellung auf ein neues DV-System und die Men-
genentwicklungen haben in der Teilnehmerbetreuung im
Jahr 2005 vorübergehend zu einer Verschlechterung des
Services geführt. Die GEZ hat bereits diverse Maßnah-
men ergriffen und wird auch noch weitere Aktivitäten auf-
setzen, um die Bearbeitungszeiten und die Erreichbar-
keit am Telefon in Zukunft wieder auf ein kundenfreundli-
ches Niveau zu steigern.

Schriftliche Teilnehmerbetreuung

Die schriftliche Teilnehmerbetreuung der GEZ besteht aus der Bearbeitung von
Kundenanliegen, die auf dem schriftlichen Wege, also in Form von Briefen,
Faxen, ausgefüllten Internet-Formularen und E-Mails bei der GEZ eingehen.
Die Entwicklung der entsprechen-
den Vorgangseingänge ist in der
folgenden Abbildung 2 dargestellt:

Die Teilnehmerbetreuung der
GEZ hat im Berichtsjahr
insgesamt rd. 12,5 Mio. Vorgän-
ge  bearbeitet (Vorjahr: rd. 9,95
Mio. Vorgänge).

Die häufigsten Gründe für den
Kontakt mit der GEZ sind

• An- und Abmeldungen,

• Befreiungen,

• Anschriften- und Kontoänderungen,

• Reaktionen auf Schreiben der GEZ (Mailings sind nicht mit aufgeführt,
siehe hierzu Kapitel „Mailing zur Teilnehmergewinnung  und Bestandssi-
cherung“)

Die Entwicklung der Bearbeitungsmengen in der schriftlichen Teilnehmerbe-
treuung war im Jahr 2005 geprägt durch die Übernahme der Bescheiderstel-
lung für die Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht durch die GEZ per
1. April 2005 und durch die Umstellung auf das neue Datenverarbeitungssys-
tem DV2005 am 11. Juli 2005. Die neue Befreiungsbearbeitung ging mit Stei-
gerungen der Eingangsmengen einher, die in dieser Größenordnung nicht ge-
plant und mangels verlässlicher Planungsgrundlagen auch nicht kalkulierbar

Abb. 1: Entwicklung der Vorgangsmengen
1999 - 2005
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Abb. 2: Entwicklung der Vorgangseingänge
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waren. Hinzu kam, dass die Umstellung auf das
neue Datenverarbeitungssystem zwar
insgesamt reibungslos verlief, aber dennoch
naturgemäß mit gewissen, nicht zu vermeiden-
den Ausfallzeiten für die Produktion verbunden
waren. Wie bei DV-Projekten dieser Größen-
ordnung üblich, dauerte es darüber hinaus ei-
nige Wochen, bis die Produktivität in der Sach-
bearbeitung wieder das Niveau vor der Umstel-
lung erreicht hatte.

Die erwarteten Auswirkungen der Einflussfak-
toren „Befreiungsbearbeitung“ und „Umstellung
auf ein neues DV-System“ waren in die Pro-
duktions- und Kapazitätsplanungen für das Jahr

2005 mit eingeflossen. Bereits kurz nachdem sich Ende 2004 abzeichnete,
dass die Aufgabe der Befreiungsbearbeitung auf die GEZ übertragen würde,
hat die GEZ damit begonnen, entsprechende organisatorische und personelle
Maßnahmen einzuleiten. So wurde kurzfristig zusätzliches Personal für die Be-
freiungsbearbeitung eingestellt und geschult. In der Sachbearbeitung wurde
durch das Ausschöpfen aller Stellenbesetzungsmöglichkeiten, der Nutzung der
flexiblen Arbeitszeit und der Verminderung von Mailings an Teilnehmer und
potentielle Teilnehmer versucht, zum Zeitpunkt der Umstellung auf das neue
DV-System möglichst geringe Bearbeitungsbestände zu erreichen. Die ergrif-
fenen Maßnahmen reichten jedoch nicht aus, um die infolge der Befreiungsbe-
arbeitung eingehenden unerwarteten Mehrmengen an Eingangspost abzufan-
gen und zeitgerecht abzuarbeiten. Dies hatte letztlich auch Konsequenzen für
die allgemeine Sachbearbeitung der GEZ, sodass sich - praktisch beginnend
mit der Aufnahme der neuen Befreiungsbearbeitung im April, aber dann insbe-
sondere im zweiten Halbjahr 2005 - hohe Bearbeitungsrückstände in der ge-
samten schriftlichen Sachbearbeitung bildeten, die nicht, wie in den Vorjahren,
alleine durch das Ausschöpfen der flexiblen Arbeitszeit ausgeglichen werden
konnten.

Es mussten daher weitere Maßnahmen ergriffen werden, um die Kapazität für
die Vorgangsbearbeitung zu erhöhen. So wurden die Bearbeitungskapazitä-
ten, insbesondere für das Befreiungsverfahren, durch weitere Neueinstellun-
gen und entsprechende Schulungen über die ursprünglichen Planungen hin-
aus erheblich ausgeweitet (siehe auch Kapitel Befreiungsbearbeitung). Außer-
dem wurden die Möglichkeiten der Auslagerung von einfachen Bearbeitungs-
vorgängen in weiterem Maße als zuvor beabsichtigt ausgeschöpft. Schließlich
war es sogar unumgänglich, in den sachbearbeitenden Bereichen in erhebli-

chem Umfang Mehrarbeit anzuordnen.

Ein nicht unerheblicher Teil der eingehen-
den Post besteht aus Reaktionen auf
Aussendungen der GEZ an Teilnehmer
und potentielle Teilnehmer. Bedingt durch
die Umstellung des Datenverarbeitungs-
systems Mitte des Jahres und die Vorbe-
reitung darauf waren Teile dieser Aussen-
dungen in das zweite Halbjahr verscho-
ben worden. Dies und die aufgeführten
Kapazitätsengpässe trugen dazu bei,
dass per 31.12.2005 ein Vorgangsbe-
stand von annähernd 1,7 Mio. Vorgängen
(einschließlich Mailingrückläufer) vorhan-
den war. Umfang und Zusammensetzung
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8%37%

Abb. 3: Anteile an der schriftlichen
Teilnehmerkorrespondenz
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Abb. 6: Anrufaufkommen im Call-Center-Verbund der GEZ
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dieses Bestandes machen für 2006 weitere Maßnahmen der Kapazitätsaus-
weitung der GEZ, der Optimierung der Ausgangsschreiben und der Verbesse-
rung der Ablauforganisation unumgänglich.

Telefonische Teilnehmerbetreuung (Call Center)

Im Jahr 2005 betrug die Anzahl der Anrufversuche rd. 21,3 Mio. gegenüber rd.
9,5 Mio. in 2004. Diese enorme Entwicklung des Telefonaufkommens zeigt
nicht nur das geänderte Kommunikationsverhalten, sondern macht auch die

große Herausforderung deut-
lich, der sich die GEZ im Be-
richtsjahr stellen musste.

Inhaltlich lagen die Schwer-
punkte wie auch in den Vor-
jahren bei Anfragen zu Rech-
nungs- und Mahnmaßnah-
men, Reaktionen zu Mailing-
maßnahmen und allgemei-
nen Sachverhalten. Durch
die Übernahme des Befrei-
ungsgeschäfts von den So-
zialämtern zum 1. April 2005
kamen zu diesen Schwer-
punkten auch Anfragen zu
Befreiungssachverhalten
hinzu, die sich rasch zu ei-
nem wesentlichen Themen-
schwerpunkt entwickelten.

Um das drastisch gestiegene Telefonaufkommen bewältigen zu können, wur-
de ein bewährtes zweistufiges Verfahren eingesetzt, welches eine Erstannah-
me sowie eine Zweitannahme für komplexere Sachverhalte vorsieht. Die Ers-
tannahme (First Level) besteht aus einem externen Call-Center-Verbund mit
fünf Firmen, die im Berichtsjahr insgesamt rund 3,3 Mio. Anrufe entgegennah-
men und bearbeiten konnten. Dies entspricht einem Monatsdurchschnitt von
rund 275.000 Anrufen.

Sachverhalte, die in der Erstannahme nicht abschließend bearbeitet werden
konnten, wurden an den Second Level (Zweitannahme) der GEZ weitergelei-

tet. Diese Stufe ist ausschließlich mit GEZ-ei-
genen Mitarbeitern der Endsachbearbeitung be-
setzt.

Über das zweistufige Verfahren hinaus, wurden
umfangreiche Analysen durchgeführt, die
insbesondere die Steigerungen des Anrufvolu-
mens durch das Befreiungsgeschäft sowie die
starken Schwankungen im Telefonaufkommen
insgesamt betrafen. Die hieraus gewonnenen
Erkenntnisse konnten genutzt werden, um alle
notwendigen Kapazitäten flexibel einzusetzen
und Arbeitsprozesse zu optimieren. Dies führte
unter anderem zu einer Senkung der Weiterlei-
tungsrate vom First Level zum Second Level
von 17,4 % auf 15,4 %.

Abb. 5: Organisation des Telefonservices
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Das positive Ergebnis wurde darüber hinaus auch durch die Einführung einer
neuen Telekommunikationsanlage geprägt, die eine optimale Auslastung des
Telefonnetzes ermöglicht.

Ausblick

Die Planungen der nächsten Jahre sehen eine sprunghaft ansteigende Aus-
weitung des Telefonservice vor. Damit sollen insbesondere die erhöhten Anfor-
derungen der Teilnehmer aus dem Segment der Befreiungsbearbeitung be-
rücksichtigt werden.

Für 2006 ist der produktive Einsatz eines Sprachdialogsystems geplant, der
die Steuerung des Telefonservice noch effektiver gestalten wird.

Übermittlung von Meldedaten für Zwecke des Rundfunkgebühren-
einzugs

Die regelmäßige Datenübermittlung bestimmter Daten im Falle der Anmeldung,
Abmeldung oder des Todes volljähriger Einwohner zum Zwecke des Rund-
funkgebühreneinzugs von den Meldebehörden an die Landesrundfunkanstal-
ten bzw. die GEZ ist mittlerweile in allen Bundesländern rechtlich zulässig. Die
verfahrenstechnische Umsetzung erfolgte in allen Bundesländern bis zum Jahre
2001.

Im Jahr 2005 übermittelten die Meldebehörden der GEZ insgesamt rund 11,9
Millionen Datensätze, die wie folgt bearbeitet wurden:

• 3,8 Mio. Datensätze führten zu einer Aktualisierung der Teilnehmerdaten,
davon rund 45.000 zur Abmeldung wegen Todes des Teilnehmers,

• in 6,1 Mio. Fällen war die von der Meldebehörde übermittelte neue An-
schrift bereits im Rundfunkteilnehmerkonto vermerkt, so dass sich eine wei-
tere Bearbeitung erübrigte oder die übermittelten Datensätze ohne weitere
Bearbeitung übergangen wurden (Haushaltsangehörige etc.),

• 2,0 Mio. Bürger wurden zur weiteren Sachverhaltsklärung und ggf. Anmel-
dung als Rundfunkteilnehmer angeschrieben, woraus rund 420.000 An-
und Zumeldungen resultierten.

Die Meldedatenübermittlung führt also bei einer erheblichen Anzahl von Rund-
funkteilnehmerkonten zu einer Aktualisierung der Anschrift und stellt damit u.a.
sicher, dass die Gebühren der tatsächlich zuständigen Landesrundfunkanstalt
zugeordnet werden. Sie leistet aber auch einen wesentlichen Beitrag zur Ge-
bührengerechtigkeit. Von den im Jahr 2005 auf Basis der übermittelten An-
schriftdaten angeschriebenen rund 2,0 Mio. Bürgern haben bis Ende Februar
2006 rund 420.000 Personen (21 % der Angeschriebenen) insgesamt rund
320.000 Hörfunk- und 350.000 Fernsehgeräte angemeldet.

Die obigen Angaben machen deutlich, dass mit diesen Meldedaten nicht - wie
in Äußerungen in den Medien immer wieder einmal befürchtet - ein „zentrales
Melderegister“ aufgebaut wird. Dies lassen auch die jeweiligen Rechtsgrundla-
gen für die Datenübermittlung gar nicht zu, da sie den Verwendungszweck der
übermittelten Daten konkret vorgeben. Sie fordern ferner, dass zu dem Zwe-
cke nicht mehr benötigte Daten unverzüglich, spätestens innerhalb eines hal-
ben Jahres, gelöscht werden. Die Löschung dieser Daten erfolgt unter strengster
Beachtung der datenschutzrechtlichen Anforderungen.
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Produkt: Abwicklung des Zahlungsverkehrs

Das Dienstleistungsprodukt „Abwicklung des Zahlungsverkehrs“ umfasst die
Sollstellung der jeweils fälligen Rundfunkgebühren, die Bearbeitung der Zah-
lungsvorgänge sowie die Abrechnung der Gebühreneinnahmen mit den Lan-
desrundfunkanstalten der ARD, dem ZDF und DeutschlandRadio bis hin zu
den Monats- und Jahresabschlüssen. Das Produkt gehört somit zum Kernge-
schäft des Rundfunkgebühreneinzugs.

Die Gebührenerträge beliefen sich im Jahr 2005 (einschließlich der für beson-
dere Zwecke bestimmten Anteile) auf rund 7,12 Milliarden €. Detaillierte Anga-
ben zu den Gebührenerträgen und zur Rundfunkgebührenabrechnung 2005
können dem Kapitel „Gebührenentwicklung“ entnommen werden.

Im Berichtsjahr wurden 114,6 Mio. Lastschriften für Rundfunkgebühren bei den
Geldinstituten eingereicht, das sind im Durchschnitt monatlich rund 9,55 Mio.
Fälle. Davon wurden rund 1,71 Mio. als nicht ausführbare Vorgänge zurückge-
geben. Dies entspricht einer monatlichen Rücklastschriftenrate von rund 142.500
Geschäftsvorgängen.

Darüber hinaus waren rund 20,8 Mio. Zahlungseingänge (Einzel- oder Dauer-
überweisungen, Bareinzahlungen) zu verarbeiten, was ca. 1,73 Mio. Vorgän-
gen pro Monat entspricht.
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Produkt: Erlangung rückständiger Forderungen

Diese Dienstleistung der GEZ beinhaltet sämtliche Maßnahmen, die im Zu-
sammenhang mit der Zahlungsüberwachung und der Vollstreckung rückstän-
diger Rundfunkgebühren stehen.

Die stetig steigende Anzahl von Mahnmaßnahmen spiegelt hierbei in erster
Linie die Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation der Rundfunkteilneh-
mer wider. Als eine weitere wesentliche Ursache für den Anstieg ist auch die
zunehmende Ausschöpfung des Bestandes durch die verstärkten Anstrengun-
gen der GEZ und - damit verbunden - auch die Anmeldung problematischer
Teilnehmergruppen zu sehen.

Die Bandbreite der Mahnmaßnahmen der GEZ gegen säumige Zahler umfasst
Zahlungserinnerung, Gebührenbescheid, 1. und 2. Mahnung und Vollstre-
ckungsersuchen. Die Gesamtmenge der Mahnmaßnahmen hat sich dabei in
den letzten fünf Jahren von 2000 bis 2005 um 32,4 % erhöht.

Auch im Jahre 2005 ist eine weitere Steigerung der Maßnahmen zur Erlan-
gung rückständiger Rundfunkgebühren um ca. 4,3 % festzustellen, eine Ent-
wicklung, die sich bereits im Vorjahr abzeichnete. Innerhalb der einzelnen Mahn-
stufen fallen die Erhöhungen allerdings sehr unterschiedlich aus. Beispielsweise
ist bei den Erinnerungen ein Zuwachs um 9,62 % zu verzeichnen. Bei den
Vollstreckungsersuchen liegt die Steigerungsquote bei 4,2 % im Vergleich zum
Vorjahr (von 642.460 Vollstreckungsersuchen im Jahr 2004 auf 669.410 Voll-
streckungsersuchen im Jahr 2005). Da diese Maßnahme am Ende des Verfah-
rens zur Erlangung rückständiger Forderungen steht, ist hier der anhaltende
Trend zu steigender Zahlungsunfähigkeit der Teilnehmer erkennbar.

Die zahlenmäßige Zunahme der Vollstreckungsfälle sowie die zunehmenden
Schwierigkeiten bei der Realisierung rückständiger Forderungen führten wie in
den Berichtsjahren zuvor zu einem Anstieg der Vorgangszahlen im Aufgaben-
gebiet „Vollstreckungen und Insolvenzen“ der GEZ. Diese Entwicklung hat zur
Folge, dass auch die Kosten des Produkts „Erlangung rückständiger Forde-
rungen“ zunehmen. Die durch die Maßnahmen realisierten Beträge überstei-
gen jedoch nach wie vor bei weitem die Kosten. Darüber hinaus ist die GEZ
auch rechtlich verpflichtet, alle den Rundfunkanstalten zustehenden Gebüh-
ren im Rahmen der bestehenden Regelungen zu realisieren.

Der Trend zu einer weiteren starken Zunahme der Anzahl von Insolvenzver-
fahren hat sich auch im Berichtsjahr fortgesetzt. So waren im Jahr 2005 in
Deutschland allein 3,1 Millionen Privathaushalte überschuldet.

Der Anstieg von 40,3 % bei den Verbraucherinsolvenzen im Bundesgebiet von
49.123 Verfahren im Jahr 2004 auf 68.898 Verfahren im Jahr 2005 (Quelle:
Stat. Bundesamt) wird auch in den kommenden Jahren zu einem starken An-
stieg von Insolvenzvorgängen im Bereich „Vollstreckung und Insolvenzen“ der
GEZ führen.

Dagegen ist wie bereits im Vorjahr auch im Berichtszeitraum die Anzahl der
Unternehmensinsolvenzen leicht rückläufig. Der in der Vergangenheit zu ver-
zeichnende stetige Anstieg ist bereits im letzten Berichtsjahr geringfügig
(0,3 %) unter das Vorjahresniveau gesunken. Dieser Trend hat sich im Be-
richtsjahr weiter verstärkt. So verringerte sich die Zahl der Unternehmensinsol-
venzen in 2005 um 6,0 % (Quelle: Stat. Bundesamt). In Anbetracht des weiterhin
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hohen Niveaus von 36.843 Unternehmensinsolvenzen ist eine kurzfristige Aus-
wirkung auf die Arbeit der GEZ nicht zu erwarten.

Zusammenfassend lässt sich für die Zukunft eine Stagnierung oder rückläufige
Entwicklung der Maßnahmen zur Erlangung rückständiger Rundfunkgebühren
derzeit nicht erkennen. Im Gegenteil, als Ausblick in die Zukunft lassen die
bekannten Zahlen auch in den nächsten Jahren auf eine weitere erhebliche
Steigerung von Vorgängen für das Aufgabengebiet „Vollstreckungen und Insol-
venzen“ schließen.

Die Forderungsausfallquote (Wertberichtigungszuführungen an Sollstellungen)
liegt in 2005 bei 2,354 % und somit über dem Vorjahreswert von 1,757 %. Hier
wird zu untersuchen sein, inwieweit die Neuregelung der Befreiungen dafür
ursächlich ist.

Abbildung 7 zeigt die Entwicklung der Forderungsausfallquote zusammenge-
fasst für alle Landesrundfunkanstalten, DLR und das ZDF in den Jahren 1996
bis 2005.

Abbildung 8 zeigt die Entwicklung der Forderungsausfallquote für die einzel-
nen Landesrundfunkanstalten, das ZDF und ab 2003 auch für DLR im Ver-
gleich der Jahre 1999, 2002 und 2005. Aufgrund der Fusion von SWF und
SDR zum SWR im Jahr 1998 sowie von SFB und ORB zum RBB im Jahr 2003
sind die Werte dieser Landesrundfunkanstalten für den gesamten Zeitraum
zusammengefasst worden.

Abb. 7: Entwicklung der Forderungsausfallquote gesamt
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Abb. 8: Entwicklung der Forderungsausfallquote je Rundfunkanstalt
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Produkt: Gewinnung neuer Teilnehmer

Rundfunkteilnehmer kommen trotz gesetzlicher Vorgabe nicht immer ihrer Ver-
pflichtung nach, zum Empfang bereitgehaltene Radio- und Fernsehgeräte an-
zumelden. Deswegen informieren die GEZ und die Rundfunkanstalten über
gebührenrelevante Sachverhalte. Ziel dieser Informationsmaßnahmen ist es,
alle Rundfunkteilnehmer zur Anmeldung ihrer Rundfunkgeräte zu veranlassen.

Cash-Marketingkonzeption

Ziel des GEZ-Gebührenmarketings ist es, neben der stetigen Optimierung der
Marktausschöpfung Gebührengerechtigkeit herzustellen. Diese besteht dann,
wenn jeder Rundfunkteilnehmer sich am öffentlich-rechtlichen Rundfunk - dem
Rundfunk von allen für alle - beteiligt.

Im Jahr 1998 wurde eine neue Konzeption zur optimierten Ausschöpfung des
Teilnehmerpotenzials („Cash-Marketing“) erarbeitet. Grundlage für das Marke-
ting-Konzept ist die Studie „Strategische und konzeptionelle Ansatzpunkte ei-
nes Cash Marketings“, welche vom Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre -
insbesondere Absatzwirtschaft - der Universität Bamberg, Herrn Prof. Dr. Frank
Wimmer, erstellt wurde.

Die wichtigsten Erkenntnisse aus dieser Studie führten zu folgenden Schwer-
punkten im Marketingkonzept:

• Stärkung der Gebührenakzeptanz

• Verstärkung des Mailings als unmittelbares Instrument der Marktbearbei-
tung

• Optimierung der Anmeldewege.

Kommunikationsstrategie

Auf der Basis der Cash-Marketingkonzeption wurde 1999 eine Kommunikati-
onsstrategie entwickelt, die seit 2000 umgesetzt wird. Die Kommunikation rich-
tet sich an Nichtanmelder mit dem Ziel, eine Verhaltensänderung zu bewirken,
indem ihr Verhalten als gesetzeswidrig dargestellt wird, welches Unannehm-
lichkeiten mit sich bringen kann.

Das Kommunikationskonzept beinhaltet zwei Argumente,

• das Pflichtenargument - folgeorientiert (mit Blick auf die Konsequenzen
einer Nichtanmeldung bzw. Nichtzahlung), Absender: GEZ,

• das Nutzenargument - vorteilsorientiert (auf Basis der Vorteile des öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunkangebots), Absender: ARD/ZDF/Landes-
rundfunkanstalten.

Die Umsetzung der Pflichtenargumentation

Die GEZ hat im Rahmen ihrer pflichtenorientierten Kommunikation die Motive
„Black & White“, „Gospel“, „Breakdancer“ und „Déjà-vu“ sowie von den Lan-
desrundfunkanstalten produzierte Pflichtenmotive eingesetzt.
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Im bereits 1999 produzierten Kino- und TV-Spot „Breakdancer” be-
obachtet eine Gruppe junger Leute einen Breakdancer, als plötz-
lich ein Unbekannter dazu stößt und zur Musik zu tanzen beginnt.
Letzterer profiliert sich vor den anderen und wird schließlich auch
als einer von ihnen akzeptiert. Überraschenderweise gibt er sich
dann als „GEZ-Fahnder“ zu erkennen, der prüfen will, ob das Ra-
dio auch angemeldet ist.

Der Spot „Black & White“ wurde im Jahre 2000 produziert. Der Nicht-
Anmelder, ein hellhäutiger Mann, sitzt einem dunkelhäutigen Mann
gegenüber und outet sich eher unfreiwillig, indem er sagt: „Ich seh‘
schwarz!“ Sein Gegenüber kontert cool: „Ich weiß!“ Der Schluss
erinnert weiß auf schwarz: „Schon GEZahlt?“

Der Ende 2000 produzierte Spot „Gospel“ wirkt wie ein Musikvideo,
dessen Botschaft über Musik und skurrilen Humor transportiert wird.
Die nicht angemeldeten Zuschauer sollen über ihr schlechtes Ge-
wissen dazu animiert werden, sich anzumelden.

In dem 2005 produzierten Spot „Déjà-vu“ verletzt sich der Protago-
nist absichtlich mit dem Ziel, ins Krankenhaus eingeliefert zu wer-
den und dort kostenlos Fernsehen und eine Rundum-Versorgung
durch das Personal genießen zu können. Die unrechtmäßige Inan-
spruchnahme des Services ist vergleichbar mit dem Nichtanmel-
den gebührenpflichtiger Rundfunkgeräte, bei dem der Nichtanmel-
der ebenfalls das öffentlich-rechtliche Angebot genießt, ohne sich
an dem Aufwand zu beteiligen, und damit anderen Schaden zu-
fügt.

Rundfunkgeräte im gewerblichen Bereich

Während sich das Marktpotenzial bei den privaten Rundfunkteil-
nehmern der Ausschöpfungsgrenze nähert, wird bei den gewerbli-
chen Rundfunkteilnehmern noch ein höheres Potenzial vermutet,
das es im Sinne der Gebührengerechtigkeit zu heben gilt. Zu die-
sem Zweck richtet sich die Kommunikation seit 2005 verstärkt an
die Nichtanmelder im gewerblichen Bereich.

TV

Im Jahr 2005 wurden die von der GEZ realisierten Spots „Break-
dancer“ und „Déjà-vu“ in den öffentlich-rechtlichen Programmen
besonders im Umfeld von TV-Sendungen mit überwiegend jugend-
lichem Publikum eingesetzt.

Der Spot „Déjà-vu” wurde im Jahr 2005 ebenfalls zielgruppenge-
recht bei dem kommerziellen Sender RTLII geschaltet. Denn es
wird oftmals vergessen: Rundfunkgebühren zahlen muss auch der-
jenige, der private Programme nutzt.

Kino

Im Kino wurden im Berichtsjahr die Spots „Breakdancer” und „Déjà-vu“ bun-
desweit eingesetzt.

Abb. 9: Screenshots aus Spot "Déjà-vu"
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Print

In Tages-/Wochen- und Monatsblättern erschienen die Motive „Black & White“,
„Gospel“, „Breakdancer“, „Déjà-vu“ und „Klingelschild“ bundesweit als Print-
Anzeigen. Bei dem Motiv „Klingelschild“ handelt es sich um ein speziell für den
gewerblichen Bereich entwickeltes Printmotiv.

Die Motive wurden um die Anmeldehotline für Rundfunkgeräte (0180/ 50 51
500), die Internetadresse der GEZ (www.gez.de) und um Anmeldecoupons
ergänzt, um die Anmeldung zu vereinfachen.

Radio

Flankierend zur Präsenz in TV, Kino und Print wurde der GEZ-Radio-Spot „Ach-
tung!“ - ebenfalls mit Nennung der Hotline - in den „Jungen Wellen“ der öffent-
lich-rechtlichen Programme eingesetzt, um die entsprechenden jüngeren Ziel-
gruppen zu erreichen.

Weitere Gebührenspots wurden von den Landesrundfunkanstalten selbst kon-
zipiert, produziert und in den eigenen Programmen geschaltet.

Zusätzlich zu den Schaltungen in öffentlich-rechtlichen Radioprogrammen wurde
der Radio-Spot „Achtung!“ auch in verschiedenen privaten Radioprogrammen
platziert.

Internet

Der Internetauftritt der GEZ (www.gez.de) wurde hinsichtlich seiner Benutzer-
freundlichkeit und Informationsdichte überarbeitet. Seit April 2005 ist er online
und bietet umfassende Informationen zum Thema Rundfunkgebühren. Die in-

Abb. 11: Homepage des neuen Internetauftritts der GEZ

Abb. 10: Printmotiv im gewerbli-
chen Bereich
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tegrierte An- und Ummeldefunktion wurde ebenfalls optimiert und bietet allen
Rundfunkteilnehmern eine komfortable Möglichkeit, ihre Teilnehmerdaten zu
aktualisieren.

Online

Medienanalysen zeigen, dass die jungen Zielgruppen verstärkt das
Internet nutzen. Mit einer Online-Kampagne wurde die Reaktion der
Zielgruppe auf GEZ-Specials mit Gebührensachthemen getestet.

Ambient-Medien

Ambient-Medien umfassen eine Gruppe von Werbeträgern, die in un-
sere Lebenswelt und Umgebung integriert sind. Mit dem Ziel, die jun-
gen Rundfunkteilnehmer direkter zu erreichen, hat die GEZ einen Test
mit dem Ambient-Medium „Pizzadeckel“ durchgeführt. Die Pizzade-
ckel, die mit GEZ-Werbung und einem Informations-Flyer zum The-
ma Rundfunkgebühren versehen waren, wurden von Pizza-Bringdiens-
ten in deutschen Großstädten ausgeliefert.

Forschung

Zu den Forschungsaufgaben zählt die jährliche Durchführung der Repräsenta-
tivbefragung „Trend”, ein Gemeinschaftsprojekt der Medienforschung ARD und
ZDF - in Zusammenarbeit mit der AS&S (ARD Sales & Services) - sowie der
GEZ.

Events

Das GEZ-Marketingkonzept sieht die Präsentation des Themas Rundfunkge-
bühren bei Veranstaltungen und Aktivitäten der Sender, aber auch bei Ausstel-
lungen wie regionalen und überregionalen Messen vor.

Abb. 13/14:
Aktion "Pizzadeckel" (oben), Stand der GEZ
auf der Internationalen Funkausstellung in
Berlin (rechts)

Abb 12.: Screenshot Online-Kampagne
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Die GEZ war zwischen dem 2. und 7. September 2005 auf der Internationalen
Funkausstellung (IFA) in Berlin mit einem Informationsstand vertreten. Der Leit-
gedanke des GEZ-Auftritts war „Service am Kunden“. Service bedeutet für die
GEZ im Alltag, den Rundfunkteilnehmern schriftlich und telefonisch aufkom-
mende Fragen zu Gebührensachverhalten zu beantworten und die fälligen
Rundfunkgebühren korrekt abzurechnen. Es kamen viele Messebesucher an
den GEZ-Stand, um sich an den Aktionen zu beteiligen oder um Fragen zu
ihrer Rundfunkgebührenpflicht zu klären. Der Internet-Auftritt der GEZ wurde
von den Besuchern als Informationsplattform rund um das Thema „Rundfunk-
gebühren“ sehr positiv bewertet.

Regionalmarketing

Im Jahr 2005 führten alle Landesrundfunkanstalten Regionalmarketing-Aktio-
nen in ihrem jeweiligen Sendegebiet durch. Bei diesen Aktionen wurden klein-
räumig, gleichzeitig und aufeinander abgestimmt die Marktbearbeitungsinstru-
mente

• Mailing

• Beauftragtendienst und

• klassische Werbung

eingesetzt.

Im Zeitraum Oktober bis Dezember 2005 wurde in den im Sendegebiet des HR
bzw. RB liegenden Städten Kassel und Bremen eine konzentrierte Marktbear-
beitung unter dem Motto „GEZ-Wochen in Hessen“ bzw. „GEZ-Wochen in Bre-
men“  durchgeführt. Dabei wurde das vom NDR entwickelte Motiv „1 von 4“
eingesetzt, das den Beauftragtendienst zum Thema hat.

Weitere Aktionen werden im Jahr 2006 folgen.

Abb. 15: Motiv „1 von 4“
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Abb. 16: Zu- und Abgänge an Hörfunk- und Fernsehgeräten 1998 bis 2005
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Mailing zur Teilnehmergewinnung und Bestandssicherung

Das Direct-Mailing ist neben dem Beauftragtendienst der Landesrundfunkan-
stalten weiterhin das wichtigste Instrument zur Ausschöpfung des Potenzials
der nicht angemeldeten Rundfunkteilnehmer. Im Berichtsjahr 2005 wurden die
Direct-Mail-Aktionen mit Erfolg weitergeführt.

In der nachfolgenden Grafik (Abb. 16) sind die Zugänge an Rundfunkgeräten –
getrennt nach ihrer Herkunft aus normalen („freiwilligen“) Anmeldungen der
Teilnehmer, aus der Tätigkeit des Beauftragtendienstes bzw. aus dem Mailing
– und daneben die Abmeldungen im Vergleich der Jahre 1998 bis 2005 darge-
stellt. Die Grafik macht deutlich, daß die Erfolge aus der Tätigkeit der Beauf-
tragtendienste der Landesrundfunkanstalten sowie aus den Mailingmaßnah-
men erforderlich sind, um einen Rückgang des Teilnehmerbestandes zu ver-
hindern.

Für das Mailingjahr 2005 (Januar 2005 bis 30. April 2006) wurden im Rahmen
des Direct-Mail-Verfahrens zur Gewinnung neuer Hörfunk- und Fernsehteil-
nehmer und zur Pflege des Teilnehmerbestandes insgesamt rund 16,6 Mio.
Briefe (Erst- und Erinnerungsschreiben) versandt. Von den 7,5 Mio. erreichten
Adressaten (bezogen auf zugestellte Erstbriefe) haben über 4,5 Mio. geant-
wortet.

Für das Direct-Mail-Verfahren wurden sowohl Adressen von bereits gemelde-
ten Rundfunkteilnehmern (z.B. ausschließlich als Hörfunkteilnehmer gemelde-
te) als auch von externen Anbietern angemietete Adressen zur Zielgruppenan-
sprache verwendet.

Auf der Grundlage der Meldegesetze bzw. Meldedaten-Übermittlungsverord-
nungen der einzelnen Bundesländer wurden ferner Adressdaten von Einwoh-
nermeldeämtern genutzt (s. auch Dienstleistungsprodukt Teilnehmerbetreuung).
Personen, für die im Datenbestand der GEZ kein Rundfunkteilnehmerkonto
festgestellt werden kann, werden unter Nutzung der übermittelten Adressda-

0
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Abb.18: Anmeldungen aus Mailingaktionen 1996 - 2005

Abb. 13: Anmeldungen aus Mailingaktionen 1996-2005

Erreichte
Adressaten
(zugestellte
Erstbriefe)

An- und
Zumeldungen

Angemeldete
Geräte

Hörfunk     Fernsehen
Anzahl Anzahl % Anzahl Anzahl

Rundfunkteilnehmer, die ausschl.
Hörfunkgeräte angemeldet haben 1.153.861 77.955 6,76 3.864 74.782

Personen, die sich ca. ein halbes Jahr
zuvor aus den Gründen Haus-
haltsauflösung, Veräußerung der
Geräte oder Sonstige abgemeldet hatten 202.505 20.929 10,34 16.098 15.014

Verschiedene Zielgruppen im
gewerblichen/geschäftlichen Bereich 1.231.958 111.658 9,06 153.517 23.315

Junge Erwachsene 1.056.268 66.476 6,29 55.927 42.251

Private Haushalte 2.065.780 69.164 3,35 61.506 48.416

Wiederkehrend befristete
Anmeldungen 17.015 1.295 7,61 1.102 1.008

Von Meldebehörden übermittelte
Daten über An- und Abmeldungen
volljähriger Einwohner 1.651.456 437.670 26,50 332.651 358.735

Anschreiben an neue Anschrift
nach unzustellbar zurück-
gekommenem Erstmailing 87.324 8.885 10,17 6.258 7.216

Summe 7.466.167 794.032 10,64 630.923 570.737

Zielgruppe Ergebnisse der Aktionen

Abb.17: Mailing-Zielgruppen und -Ergebnisse

ten angeschrieben und über die Rundfunkgebührenpflicht informiert. Diese Maß-
nahme bewirkt von allen Mailing-Aktionen die höchste Erfolgsquote.

In der obenstehenden Tabelle (Abb.17) sind die in 2005 durch das Mailing
angesprochenen Zielgruppen und die Ergebnisse der Aktionen dargestellt. Dabei
wurden die Wirkungen aller im Jahr 2005 ausgelösten Erstbriefe betrachtet
(Betrachtungszeitraum: Januar 2005 – 30. April 2006, somit inkl. der Erinne-
rungen, die im Januar und Februar 2006 ausgebracht wurden).

Die nebenstehende Grafik (Abb. 18)
gibt einen Überblick über die Anzahl
der in den Jahren 1996 bis 2005 auf-
grund von Mailingaktionen angemel-
deten Hörfunk- und Fernsehgeräte.

Über die oben genannten Direct-
Mail-Maßnahmen hinaus wurden im
Jahr 2005  1.828.821 Rundfunkteil-
nehmer, die ihre Gebühren per Ein-
zelüberweisung begleichen oder bar
einzahlen, angeschrieben und auf
die Vorteile des Lastschriftverfahrens
hingewiesen. Darauf haben 122.504
Teilnehmer (6,70 %) mit einer Ände-
rung der Zahlungsart reagiert.
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Produkt: Serviceleistungen für die Landesrundfunkanstalten

Über die in der Verwaltungsvereinbarung „Gebühreneinzugszentrale“ definier-
ten Aufgaben des Rundfunkgebühreneinzugs hinaus erbringt die GEZ zusätz-
liche Serviceleistungen für die Landesrundfunkanstalten.

Die GEZ bietet Serviceleistungen zur Unterstützung der durch die Landesrund-
funkanstalten vorgenommenen Marktbearbeitungsaktivitäten an. Hierzu zählt
in erster Linie die Verarbeitung der Meldungen, die der Beauftragtendienst der
Landesrundfunkanstalten an die GEZ weitergibt. Darüber hinaus stellte die GEZ
als Grundlage für die Marktbearbeitung auch im letzten Jahr eine Reihe von
standardisierten und gesonderten Statistiken, Auswertungen und Analysen zur
Verfügung. Die von den Landesrundfunkanstalten im Jahr 2005 in Kassel und
Bremen durchgeführten regionalen Marktbearbeitungsaktivitäten unterstützte
die GEZ, indem sie die potenziellen Gebiete vorselektierte, die Vorbereitungen
begleitete und die Ergebnisse anschließend analysierte.

Um die Tätigkeiten des Beauftragtendienstes zu optimieren, stellte die GEZ
den Landesrundfunkanstalten auch im Jahr 2005 Informationen über die in
den Beauftragten-Gebieten bereits gemeldeten Teilnehmer zur Verfügung.
Darüber hinaus erstellte die GEZ die Beauftragtendienst-Abrechnungen für die
Landesrundfunkanstalten bzw. stellte die hierfür erforderlichen Daten zur Ver-
fügung.

Für die Schulung auf das neue System DV2005 waren auch in den Landes-
rundfunkanstalten Schulungsmaßnahmen erforderlich. Diese Maßnahmen
wurden durch  Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der GEZ an rund 50 Schu-
lungstagen unterstützt.

Darüber hinaus leisteten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der GEZ bei der Ein-
führung von DV2005 im Juli 2005 unmittelbar vor Ort bei den Landesrundfunk-
anstalten Support. Grundsätzlich fungieren die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der Qualitätssicherungsteams der GEZ als Ansprechpartner für die Lan-
desrundfunkanstalten bei Fragen und Problemen zur Teilnehmerkontenführung.

Zur Bearbeitung von Befreiungsanträgen nach neuem Recht wurde für 11 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der Landesrundfunkanstalten als so genannte
Key User ein zweitägiger Kursus in der GEZ veranstaltet. Ebenfalls zwei Tage
dauerte die Einführung in die GEZ-Textverarbeitung für 10 Kolleginnen und
Kollegen der Landesrundfunkanstalten. 12 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Landesrundfunkanstalten nahmen im November 2005 an einer einwöchigen
Schulung zur Bearbeitung von Befreiungsanträgen in der GEZ teil.

Zur Bewertung der Ertragsentwicklung in den nächsten Jahren im Rahmen der
Rundfunkfinanzierung erfolgten umfangreiche Analysen und Berechnungen zu
geplanten bzw. diskutierten Änderungen des Rundfunkgebührenstaatsvertra-
ges. Neben Auswertungen des Datenbestandes der GEZ wurden zusätzlich
Veröffentlichungen statistischer Ämter und Daten von kommerziellen Anbie-
tern zu wirtschaftlichen und konjunkturellen Entwicklungen bewertet und be-
rücksichtigt.
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Produkt: Gebührenplanung

Der Verwaltungsrat hat im Jahr 1996 der GEZ die Federführung für die ge-
meinsame Planung der Gebührenerträge übertragen. Die Planung erfolgt auf
Basis umfangreicher Vorarbeiten der GEZ durch eine von der Finanzkommis-
sion der Rundfunkanstalten eingesetzte Arbeitsgruppe und umfasst grundsätz-
lich einen Zeitraum von fünf Jahren bzw. die aktuelle Gebührenperiode. Die
geplanten Gesamterträge bilden die Basis für die Haushaltsplanung bei den
Rundfunkanstalten.

Zuverlässigkeit

Die tatsächlichen Gesamterträge des Jahres 2005 liegen mit 7.122.970 T€ um
15.015 T€ niedriger als sie im Bericht zur Gebührenplanung vom 11.03.2005
ausgewiesen waren. Die Abweichung der Planung vom Ist-Ergebnis liegt da-
mit unter 1 %. Auch in den Vorjahren waren die Unterschiede zwischen Pla-
nung und ‚Ist‘ jeweils geringer als ein Prozent.

Entwicklung des Planungsverfahrens

Die hohe Zuverlässigkeit der Gebührenertragsplanung ist nur durch ständige
Weiterentwicklung der Planungsmethode möglich. Aufgrund der besonderen
Entwicklung in den letzten Jahren, insbesondere durch die Intensivierung der
Marktbearbeitung, orientiert sich die Gebührenertragsplanung am Markt.
Schwerpunkte bilden die Entwicklung des Haushaltsbestandes im Bundesge-
biet und die Einschätzung, bis zu welcher Grenze die Haushalte als Marktpo-
tenzial in den Bestand angemeldeter Rundfunkteilnehmer überführt werden
können. Außerdem wird insbesondere die Entwicklung der Anzahl von Teilneh-
mern, die von der Gebührenpflicht befreit sind, sowie die Entwicklung von un-
einbringlichen Forderungen berücksichtigt. Die dadurch geschaffene Planungs-
grundlage berücksichtigt nicht nur die Entwicklung in der Vergangenheit und
den aktuellen Stand, sondern auch die durch die Marktbearbeitung voraus-
sichtlich erzeugte Wirkung bei der Potenzialhebung sowie die Veränderungen
im Rundfunkgebührenstaatsvertrag zum 1. April 2005 unter Einbeziehung von
Wahrscheinlichkeiten und Risikoeinschätzungen.

Um Informationen zur aktuellen und künftigen Entwicklung des Marktes zu er-
halten, werden Daten und Beratungsleistungen statistischer Ämter sowie von
bundesweit anerkannten Fachleuten einbezogen. Weiterhin werden die Ein-
schätzungen der Marktbearbeiter bei den Landesrundfunkanstalten und in der
GEZ berücksichtigt.
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Technik und Verfahren

Gesamtprojekt „Neues System für den Gebühreneinzug ab 2005“
(DV2005)

Im Jahr 2002 hat sich die GEZ dazu entschlossen, die Anwendungslandschaft
und Telekommunikationsumgebung zu erneuern. Die Gründe lagen

• im veränderten Teilnehmerverhalten, das sich insbesondere in der verstärk-
ten Nutzung elektronischer Medien ausdrückt

• in den technologischen Entwicklungen in den Bereichen Datenbanktech-
nologie, automatische Erkennung von Dokumentmerkmalen, papierlose
Sachbearbeitung, automatisierte Übernahme von bereits in elektronischer
Form vorhandenen Informationen und der Nutzung der  telefonischen Kom-
munikation

• im Modernisierungsbedarf der bislang in der GEZ eingesetzten Anwen-
dungssysteme.

In den Jahren 2003 und 2004 standen die Entwicklung des so genannten Fach-
konzeptes, d.h. die fachliche Beschreibung des neuen EDV-Systems, und die
Programmierung der neuen Software sowie verschiedene sehr umfangreiche
Testphasen im Vordergrund. Die Abnahme des Kernsystems DV2005 fand am
10. Dezember 2004 statt.

Bis zur Inbetriebnahme des Systems waren jedoch noch weitere vielfältige und
umfangreiche Aufgaben zu bewältigen. Die Qualitätssicherungsmaßnahmen
mussten nun auch auf die Entwicklung spezieller Teilsysteme (Workflowsys-
tem, Telekommunikationssystem, Textsysteme etc.) und sonstiger Verfahrens-
teile ausgeweitet werden. Darüber hinaus waren die Produktionsreife und das
Zusammenspiel aller Komponenten und Schnittstellen des Gesamtsystems für
den Gebühreneinzug umfassend zu prüfen und sicherzustellen. Zu den Maß-
nahmen gehörten auch projektbegleitende Prüfungen der Revision, die Begut-
achtung des Rundfunkgebühren-Rechnungswesens durch eine Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft sowie eine datenschutzrechtliche Vorabkontrolle.

Die GEZ hat im Rahmen des Gesamtprojektes DV2005 in erheblichem Um-
fang Entwicklungsarbeiten in eigener Regie geleistet. Diese Arbeiten standen
-  wie das Gesamtsystem DV2005 - unter erheblichen Termindruck, wobei sich
die Situation in der Endphase bis zur Inbetriebnahme des neuen DV-Systems
durch die notwendige Abbildung der Neuregelungen des 8. Rundfunkände-
rungsstaatsvertrages und der Übertragung der Bearbeitung von Gebührenbe-
freiungen natürlicher Personen auf die GEZ weiter verschärfte. Trotz des er-
heblich über die ursprünglichen Planungen hinausgehenden Programmierum-
fangs sowie personeller Engpässe und sonstiger Unwägbarkeiten wurden die
für den Produktionseinsatz notwendigen Entwicklungen rechtzeitig zur Inbe-
triebnahme des Gesamtsystems bewältigt.

Die Abb. 19 zeigt die Komponenten des Gesamtsystems. Sie veranschaulicht
die zu Grunde liegende Komplexität, die insbesondere durch das wechselsei-
tige Zusammenspiel des Systemkerns DV2005 mit den beiden neu entwickel-
ten Komponenten BELPAR (System zur automatisierten Belegerkennung) und
WFPASA (System für den elektronischen Workflow) gegeben ist.
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Am 11. Juli 2005, rund 32 Monate nach dem Start des Projektes, hat die GEZ
nach vorausgegangenem Abschluss des Altsystems und Migration der Daten-
bestände das neue Softwaresystem für den Rundfunkgebühreneinzug in Be-
trieb genommen.

Alleine für die Migration der rund 42 Millionen Teilnehmerkonten in ca. 580
Tabellen waren ca. 1700 Migrationsjobs  und ca. 8500 DB2-Ladejobs notwen-
dig. Dabei wurden ca. 4,6 Milliarden Records geschrieben.  Damit ist diese
Migration vermutlich die größte Migration, die als so genannter „Big Bang“ (alle
Teilnehmer wurden zu einem Datum migriert) in Deutschland je durchgeführt
wurde. Die in JAVA geschriebene Applikation umfasst ca. 1,8 Millionen Code-
zeilen.

Von Anfang an konnten gute Ergebnisse hinsichtlich Stabilität, Funktionalität,
Performance und Produktivität festgestellt werden. Eine Notwendigkeit, auf das
Altsystem als Havariesystem zurückzugreifen, bestand zu keinem Zeitpunkt.
Über 12 Millionen Vorgänge wurden in 2005 mit dem neuen System zu Ende
verarbeitet. Dies bedeutet, dass über 700.000 Vorgänge in der Spitze pro Wo-
che verarbeitet wurden. Damit übertrifft das System bereits im ersten Jahr deut-
lich die ursprünglich gesteckten Ziele.

Erläuterungen:

RGI Rundfunkgebühreninformationssystem
KennDA Host-orientierte Statistikanwendung
KennPC PC-orientierte Statistikanwendung

Abb. 19: Komponenten des Gesamtsystems
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Neue Aufgabe der Befreiungsbearbeitung

Mit dem 8. Rundfunkänderungsstaatsvertrag wurde u. a. der § 6 des Rund-
funkgebührenstaatsvertrages (RGebStV) neu gefasst und damit die Gebüh-
renbefreiung für natürliche Personen mit Wirkung ab 1. April 2005 auf eine
neue rechtliche Grundlage gestellt. Die Befreiung von der Rundfunkgebühren-
pflicht wird nicht mehr in Befreiungsverordnungen der Länder, sondern unmit-
telbar im Rundfunkgebührenstaatsvertrag geregelt. Die Befreiungstatbestän-
de des § 6 Abs. 1 RGebStV knüpfen nunmehr an bestehende soziale Leistun-
gen bzw. an Behinderungen an, deren Vorliegen der Antragsteller durch den
entsprechenden Bescheid im Original oder in beglaubigter Kopie nachzuwei-
sen hat.

Gemäß der neuen Rechtsgrundlage obliegt es der zuständigen Landesrund-
funkanstalt, die Anträge entgegenzunehmen und darüber zu entscheiden. Mit
Beschluss des Verwaltungsrats der GEZ in der 142. Sitzung am 3. November
2004 haben die Rundfunkanstalten diese Aufgabe der GEZ übertragen. Damit
wurde der GEZ ein völlig neues Geschäftsfeld zugeordnet. Für dessen Aufbau
konnte weder im eigenen Hause noch bei den Landesrundfunkanstalten auf
umfassende Erfahrungen zurückgegriffen werden, da die Bearbeitung bisher
hauptsächlich bei den Kommunen lag und die Befreiungsvoraussetzungen
außerdem durch den neuen § 6 RGebStV wesentlich verändert wurden.

Die Umsetzung des neuen Gebührenbefreiungsverfahrens in der GEZ wurde
in einem Projekt abgewickelt. Das Projektteam hat - in enger Zusammenarbeit
mit den Landesrundfunkanstalten - trotz vieler Unwägbarkeiten und erhebli-
cher Zeitenge die nötigen vorbereitenden Maßnahmen für die Antragsbearbei-
tung getroffen sowie die Vorgaben für die betriebliche und systemtechnische
Umsetzung erarbeitet. Die diesbezüglichen Anforderungen an das DV-System
wurden im Rahmen des Projekts DV2005 umgesetzt. Da das DV2005-System
jedoch zum 1. April 2005, dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der Neuregelun-
gen, noch nicht produktiv einsetzbar war, mussten die Befreiungsvorgänge
übergangsweise noch mit dem Altsystem bearbeitet werden, in dem dieses
neue Geschäftsfeld allerdings nur in Form einer aus betrieblicher Sicht zeitlich
begrenzt zu verkraftenden Notlösung abgebildet war. Die vollumfängliche da-
tenverarbeitungstechnische Unterstützung erfuhr das neue Befreiungsverfah-
ren schließlich mit der Inbetriebnahme des neuen DV-Systems ab dem 11. Juli
2005.

Neben den erforderlichen Anpassungen des DV-Systems wurden im Rahmen
des Projektes zur Umsetzung der neuen rechtlichen Grundlagen für die Befrei-
ung von der Rundfunkgebührenpflicht in Verbindung mit der Übernahme der
Vorgangsbearbeitung zu Gebührenbefreiungen natürlicher Personen durch die
GEZ unter anderem folgende Arbeiten geleistet:

• Es wurden diverse Gespräche über die künftige Zusammenarbeit mit den
Kommunen und sonstigen beteiligten Institutionen mit dem Ziel geführt,
bundesweit zu einem möglichst weitgehend einheitlichen Verfahren zu kom-
men.

• Die Kommunen und deren Spitzenverbände sowie die weiteren tangierten
Stellen wurden sowohl auf schriftlichem Weg als auch durch Einrichtung
einer speziellen Service-Telefonnummer für Behörden über das zukünftige
Befreiungsverfahren informiert.

• Die beteiligten Behörden erhielten und erhalten weiterhin von der GEZ An-
träge auf Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht, Ausfüllhinweise, In-
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formationsblätter, Nachbestellpostkarten sowie einige Rücksendeumschlä-
ge.

• Die GEZ richtete spezielle Informationsmöglichkeiten für Rundfunkteilneh-
mer ein. Es wurden Informationen zum neuen Befreiungsverfahren im In-
ternet-Auftritt der GEZ bereitgestellt. Auch das Antragsformular wird dort
zum Download angeboten. Darüber hinaus hat die GEZ Mitte Januar 2005
eine spezielle Service-Rufnummer für Teilnehmer eingerichtet.

• Neue Bearbeitungsregeln und -abläufe für die Antragsbearbeitung wurden
erarbeitet sowie neue Formulare, Bescheide, Briefe und Informationsblät-
ter kreiert.

• Die notwendigen Ressourcen (Personal, Arbeitsplatzausstattung etc.) wur-
den ermittelt und deren Beschaffung veranlasst.

• Die neuen Mitarbeiter wurden entsprechend geschult.

Die folgende Übersicht (Abb. 20) zeigt, wie sich der neue Befreiungsablauf -
nach Abschluss der Projektarbeiten - seit dem 1. April 2005 gestaltet:

Demnach kann eine Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht nur auf An-
trag gewährt werden. Der Antragsvordruck ist in verschiedenen Behörden aus-
gelegt und wird auf der Homepage der GEZ (www.gez.de) zum Download be-
reit gehalten. Voraussetzung ist, dass Rundfunkgeräte zum Empfang bereitge-
halten werden. Die Befreiungstatbestände knüpfen an bestehende soziale Leis-
tungen an. Die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 6 Abs. 1 RGebStV
hat der Antragsteller durch Vorlage eines amtlichen Bescheides im Original
oder in beglaubigter Kopie nachzuweisen. Als Folge von zwischenzeitlich ver-
einbarten Verfahrensvereinfachungen kann auch die von einer Behörde oder
dem Versorgungsamt ausgefertigte „Bescheinigung zur Vorlage bei der Behör-
de“ beigefügt werden. Ebenso besteht die Möglichkeit, den Sachbearbeiter der
bescheidausstellenden Behörde zu bitten, die Vorlage des Originals auf dem
Antrag zu bestätigen. In diesem Fall ist dem Antrag lediglich eine einfache
Kopie des Bewilligungsbescheides oder Schwerbehindertenausweises beizu-
fügen. Anschließend ist der Antrag mit den erforderlichen Nachweisen unter-
schrieben an die GEZ zu senden.

Da keine Erfahrungswerte darüber vorlagen, wie die Teilnehmer vor dem Hin-
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ARGE
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Abb. 20: Schematische Darstellung Befreiungsablauf
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tergrund der neuen Befreiungsvoraussetzungen und des
Antragsverfahrens reagieren würden und wie hoch unter den
neuen Gegebenheiten die Anzahl der Befreiungsanträge, der
Rückfragen und der Widersprüche auf Bescheide der GEZ
sein würde, mussten anfänglich bei der Kalkulation der Vor-
gangsmengen und des Kapazitätsbedarfs etliche Annahmen
getroffen bzw. Schätzungen vorgenommen werden. Nach-
dem die GEZ das neue Befreiungsverfahren übernommen
hatte, zeigte sich indes schnell, dass das den Planungen
zugrunde gelegte Mengengerüst nicht haltbar war und in der
Praxis weit übertroffen wurde. Die Abbildung 21 macht den
deutlichen Anstieg der eingehenden Geschäftsvorgänge zum
Befreiungsgeschäft von 2004 zu 2005 deutlich. Zwar ist eine
Prognose der für die nächsten Jahre eingehenden Befrei-
ungsvorgänge nach wie vor problematisch, jedoch ist davon
auszugehen, dass die Anzahl der eingehenden Befreiungs-
vorgänge in 2006 weiterhin deutlich steigen wird.

Die unvorhergesehen starke Zunahme der Befreiungsvorgänge hängt vor al-
lem mit folgenden Gründen zusammen:

• Mit der bereits im Januar 2005 durchgeführten Einführung von „Hartz IV“
ist u.a. wegen der Verkürzung der Laufzeit des Bezuges von Arbeitslosen-
geld I ein starker Anstieg der Anzahl der Empfänger von ALG II verbunden.
Die ALG II-Empfänger machen wiederum einen Großteil der Antragsteller
hinsichtlich einer Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht aus. Siehe
hierzu die folgende Abbildung 22:

• Für die Empfänger von ALG II werden die Leistungen für wesentlich kürze-
re Zeiträume bewilligt als ursprünglich angenommen. ALG II-Empfänger
erhalten von den Sozialbehörden regelmäßig nur Bescheide für 1 bis 6
Monate. Die Abbildung 23 (siehe Seite 31) verdeutlicht diese Problematik
vor allem im Vergleich zu den Laufzeiten der Befreiungen im alten Verfah-
ren vor dem 1. April 2005.

• Vor allem in den ersten Monaten nach der Umstellung des Verfahrens wur-
den den Befreiungsanträgen in deutlich mehr Fällen, als ursprünglich an-
genommen, Originalbescheide beigefügt, die ausgesondert, kopiert und
zurückgesandt werden mussten.

• In vielen Fällen war wegen fehlender oder falscher Bewilligungsbescheide
bzw. wegen fehlender oder fehlerhafter Beglaubigung eine abschließende
Bearbeitung nicht möglich, sondern es mussten zunächst korrekte Nach-
weise angefordert werden.

4.348.677

2005

2.255.686

2004

Abb. 21. Eingang Geschäftsvorgänge
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Abb. 22: Anteil der bescheidausstellenden Institutionen
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Wegen der deutlich über den Planungen liegenden Antragsmengen und des
erhöhten Arbeitsaufwands baute sich in der Anfangsphase sehr bald ein er-
heblicher Bearbeitungsrückstand auf. Auch nahm es eine gewisse Zeit in An-
spruch, die notwendigen Bearbeitungskapazitäten zu beschaffen und die Mit-
arbeiter für die neue Aufgabe zu qualifizieren, sodass bei Aufnahme der Tätig-
keit die entsprechenden Sachbearbeiter-Teams noch nicht die volle erwartete
Tagesleistung erreichten. Hinzu kam die vorübergehende Reduzierung der
Produktivität, die erwartungsgemäß im Zusammenhang mit dem Umstieg auf
das neue DV-System eintrat.

Um den sich aufbauenden Bearbeitungsrückständen entgegenzuwirken, muss-
ten die folgenden Maßnahmen kurzfristig getroffen werden:

• Aufstockung der Personalkapazitäten für die Vorgangsbearbeitung

• Bearbeitungsunterstützung durch Mitarbeiter der Landesrundfunkanstalten

• Umsetzung einer Reihe von Verfahrensoptimierungen, die auf das Ziel aus-
gerichtet waren, die Vorgangsmengen zu begrenzen und die Abläufe wei-
ter zu verbessern.

Diese Verfahrensoptimierungen basierten im Wesentlichen auf den Ergebnis-
sen und Empfehlungen einer aus Vertretern verschiedener Landesrundfunk-
anstalten und der GEZ gebildeten Arbeitsgruppe „Optimierung der Befreiungs-
bearbeitung“. Diese Arbeitsgruppe begleitet und bewertet auch weiterhin die
Entwicklung der Situation im Gebührenbefreiungsbereich. Durch die Umset-
zung der oben genannten Maßnahmen konnte den Bearbeitungsrückständen
wirksam entgegengewirkt werden.

Die Landesrundfunkanstalten und die GEZ haben sich im Vorfeld und auch
nach der Umsetzung des neuen Befreiungsverfahrens darum bemüht, eine
vereinfachte, möglichst einheitliche Verfahrensweise im Kontakt mit den Kom-
munen, den für das Arbeitslosengeld II zuständigen Arbeitsgemeinschaften so-
wie den Versorgungsämtern zu erreichen. Diese Bemühungen haben bisher
nur partiell Erfolge gezeigt. Lediglich für den Bereich der Versorgungsämter ist
bisher über die Landesversorgungsämter ein vereinfachtes bundeseinheitli-
ches Verfahren erreicht worden. Die Kommunen stehen einer Unterstützung

Befreiungen nach altem Recht

Befreiungen nach neuem Recht

Abb. 23. Laufzeiten der Befreiungen nach altem und neuem Recht
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und Beratung der Antragsteller teilweise sehr zurückhaltend gegenüber. Auch
mit den für das ALG II zuständigen Stellen konnte ein einheitliches Verfahren
noch nicht vereinbart werden.

Bislang ist leider nur ein Teil der Behörden oder öffentlichen Stellen bereit, ein
so genanntes 2. Original zur Vorlage bei der GEZ auszustellen, das ausschließ-
lich diejenigen Daten beinhaltet, die die GEZ zur Bescheidung über den Befrei-
ungsantrag benötigt. Möglicherweise wird es gelingen, bis Jahresende 2006
auch mit der Bundesanstalt für Arbeit bzw. mit den für das Arbeitslosengeld II
zuständigen Arbeitsgemeinschaften ein ähnliches papierbasiertes Verfahren
abzustimmen und einzuführen.

In einem weiteren Schritt wird angestrebt, das zurzeit papiergebundene Ver-
fahren flächendeckend durch eine elektronische Übermittlung der erforderli-
chen Leistungsbescheiddaten zwischen den Behörden und der GEZ zu erset-
zen. Ein entsprechendes Projekt wurde im 3. Quartal 2005 aufgesetzt
(ELANBF - Elektronische Antragsbearbeitungsunterstützung für Befreiungen).
Derzeit laufen konkrete Vorbereitungen, um mit einem Landesversorgungsamt
eine derartige Pilotanwendung zu testen. Die Bundesanstalt für Arbeit hat
allerdings kürzlich signalisiert, dass sie frühestens im Jahr 2008 die Arbeiten
an einer derartigen Lösung aufnehmen könnte.
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Technische Ausstattung der GEZ

Zentraleinheit 1 IBM Zentrales Server-System 2084-304

Speichereinheiten Magnetplattenspeicher
2 Hitachi Lightning 9980 V mit je 20,5 TB
2 Hitachi 9585V Thunder
2 Comparex Tetragon 2100/18 mit je 2,1 TB

Magnetbandgeräte
2 Automatische Bandarchive IBM 3494 ATL/VTS
2 Bandeinheiten StorageTek 4480
2 Bandeinheiten StorageTek 4490
4 Bandeinheiten IBM 3590 Magstar

Wide Area Network 1 Compaq 3000 Store&Forward-Server
(WAN) 4 CISCO-Router

2 Firewall-Systeme
1 Zentrales Fax-System

Local Area Network 43 Catalyst Cisco 3548-XL
(LAN) 5 Catalyst Cisco 6509

1 ZIS-System Leutek 486
4 IBM Rechner RS/6000

15 IBM pSeries Server
10 Blade-Center mit Intel-Technologie
53 weitere Intel-basierte Server

Arbeitsplatzcomputer 1.430 Arbeitsplatzcomputer
zusammengeschlossen 102 Laptops
im LAN

 Archivsystem 2 Elektronische Archivsysteme SER
1 ICR-System (Belegleser)
8 Kodak Scanner (6 x i830,1 x i840, 1 x i280)
1 Kodak Image Digital Workstation 2000 / Image Link

Printer 7
1 Kodak Microimage-Scanner (Mikrofilm Retrieval

System)

Drucker 1 IBM 4000-IS2 mit Stralfors Auf- und
Abwickelmodulen für die Rollenverarbeitung

1 OCE/ PS 350 mit Hunkeler Auf- und
Abwickelmodulen für die Rollenverarbeitung

2 IBM 2105 Infoprint Einzelblattdrucker
208 dezentrale Drucksysteme

Weiterverarbeitung 1 Böwe Papierzu- und Nachführsystem
1 Böwe Kuvertieranlage Marathon
1 Pitney Bowes Kuvertieranlage FlexiMailer

KM821.1
3 Böwe-Geräte unterschiedlicher Art und

Ausstattung

Telekommunikations- 1 Alcatel OmniPCX Enterprise
anlage mit ACD-
Funktion

(Stand: Jahresende 2005)
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Datenschutz

Die GEZ misst der Sicherung der Datenbestände und der Datenverarbeitungs-
abläufe sowie dem Schutz personenbezogener Daten im Besonderen große
Bedeutung zu. Sie hat technische und organisatorische Sicherungsmaßnah-
men getroffen, die beim gegenwärtigen Stand der baulichen, system- und ver-
fahrenstechnischen Gegebenheiten als wirksam und voll ausreichend im Sin-
ne der datenschutzrechtlichen Forderungen zu beurteilen sind. Etwaige Ver-
fahrensänderungen - gerade auch im Zusammenhang mit der Einführung und
Stabilisierung des umfangreichen neuen DV-Systems - werden einer fortlau-
fenden Kontrolle daraufhin unterzogen, ob die datenschutzrechtlichen Anfor-
derungen erfüllt sind.

Gesetzliche Grundlagen

Die gesetzlichen Grundlagen unterscheiden einerseits zwischen der Verarbei-
tung der Daten der Rundfunkteilnehmer und andererseits der Verarbeitung der
Mitarbeiterdaten der GEZ. Die Verarbeitung personenbezogener Daten der
Mitarbeiter der GEZ beurteilt sich nach den Datenschutzbestimmungen des
Landes Nordrhein-Westfalen und wird in analoger Anwendung des § 52 WDR-
Gesetz vom Datenschutzbeauftragten des Westdeutschen Rundfunks über-
wacht. Soweit die personenbezogenen Daten der Rundfunkteilnehmer verar-
beitet werden, gelten zum einen die bereichsspezifischen Datenschutzrege-
lungen im Rundfunkgebührenstaatsvertrag (RGebStV) und zum anderen er-
gänzend die jeweiligen landesgesetzlichen Vorschriften.

Für die Landesrundfunkanstalten und das Zweite Deutsche Fernsehen gelten
jeweils die datenschutzrechtlichen Vorschriften des Bundeslandes, in dem die
Rundfunkanstalt ihren Sitz hat. Diese sind auch anzuwenden in Bezug auf die
Daten der Rundfunkteilnehmer des betreffenden Anstaltsbereichs, die bei der
GEZ gespeichert werden. Die Überwachung des Datenschutzes obliegt - auch
bezüglich der Verarbeitung der Rundfunkteilnehmerdaten - der oder dem für
die jeweilige Rundfunkanstalt zuständigen Datenschutzbeauftragten.

Bei der GEZ ist unbeschadet der Zuständigkeit des nach Landesrecht für die
jeweilige Landesrundfunkanstalt zuständigen Datenschutzbeauftragten gemäß
§ 8 Abs. 2 RGebStV ein/e betriebliche/r Datenschutzbeauftragte/r bestellt wor-
den, der/die unmittelbar der Geschäftsleitung untersteht.

Datenschutzbeauftragte der Rundfunkanstalten

Die Datenschutzbeauftragten der Rundfunkanstalten haben sich entsprechend
der Vorjahre auch im Jahr 2005 wiederholt mit Eingaben Betroffener oder mit
Fragen grundsätzlicher Natur, z.B. zum Mailing-, zum Abmelde- oder zum ab
1. April 2005 neu eingeführten Befreiungsverfahren, an die Datenschutzbeauf-
tragte der GEZ gewandt, um von dort aus über die Hintergründe von Einzelfall-
bearbeitungen oder über Verfahrensfragen unterrichtet zu werden und diese
kritisch zu beleuchten. Darüber hinaus haben auch im Berichtsjahr regelmäßi-
ge Sitzungen des „Arbeitskreises Datenschutzbeauftragte - AK DSB“ stattge-
funden. Der Arbeitskreis hat sich unter anderem zum Ziel gesetzt, die Sicher-
stellung des Datenschutzes bei der GEZ nach möglichst einheitlichen Kriteri-
en, d.h. nach den jeweils strengsten Anforderungen, zu gewährleisten. Von
den Angelegenheiten, mit denen sich die Datenschutzbeauftragten der Rund-
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funkanstalten und der GEZ - neben der Erledigung ihrer Aufgaben im eigenen
Hause, der Bearbeitung von Einzelfragen und Eingaben von Betroffenen etc. -
im Rahmen des Arbeitskreises im Berichtsjahr befasst haben, sind beispielhaft
die Folgenden zu nennen:

• Datenschutzgesetzgebung

• Einführung einer Mailingklausel im Rahmen des 8. Rundfunkänderungs-
staatsvertrages/ geplante Änderungen im Rahmen des 9. Rundfunkände-
rungsstaatsvertrages

• Rechtsgrundlage der Vermietung von Adressmaterial an die GEZ

• Befreiungsbearbeitung durch die GEZ

• Einführung einer so genannten NP-Datenbank (Datenbank mit Adressen
von Nicht-Privaten, d.h. von Firmen/Freiberuflern etc.)

• Einsatz von Content-, http- und URL-Filtern

• Datenschutzrechtliche Probleme bei Kopierern mit Festplatten

• Novellierung der Datenschutzrichtlinien der GEZ

• Datenschutzrechtliche Aspekte der Telearbeit

• Mailing-Maßnahmen der GEZ -  u.a. Prüfung der Mailingschreiben auf ihre
datenschutzrechtliche Zulässigkeit hin

• Anregung zu Inhalten des neuen Internet-Auftritts der GEZ

• Anti-GEZ-Seiten und Auskunftspflichten der Rundfunkanstalten bzw. der
GEZ nach den Informationsfreiheitsgesetzen

• Veröffentlichung der Tätigkeitsberichte der Rundfunkdatenschutzbeauftrag-
ten im Internet.

Darüber hinaus hat sich der Arbeitskreis der Datenschutzbeauftragten mit dem
Projekt DV2005 (Entwicklung eines neuen Systems für den Gebühreneinzug)
befasst. Unter anderem fand ein Treffen vor Ort bei der GEZ statt, in dessen
Rahmen sich eine Unterarbeitsgruppe des AK DSB mit einer Überarbeitung
bzw. Anpassung des im Altsystem bestehenden Löschkonzeptes befasst hat.

Ferner haben im Nachgang zu der Prüfung der GEZ durch die Datenschutzbe-
auftragten der Länder Berlin, Brandenburg, Bremen und Hessen vom 21. bis
23. September 2004 diverse Besprechungen und schriftliche Kontakte inner-
halb des Arbeitskreises stattgefunden. Der endgültige Prüfbericht datierte vom
1. Juni 2005. Vor dem Hintergrund der bereits im Vorfeld und im Zuge der
Prüfungen stattgefundenen Erörterungen enthielt der Prüfbericht keine wesent-
lichen Überraschungen. Insbesondere gab es keine wesentlichen Anmerkun-
gen zu dem Projekt DV2005. Die abschließende Stellungnahme der Intendan-
ten zu diesem Bericht wurde unter Federführung der Datenschutzbeauftragten
des Rundfunks Berlin-Brandenburg erarbeitet und Anfang 2006 an die Lan-
desdatenschutzbeauftragten versandt.

Außerdem hat Herr Merten, Datenschutzbeauftragter des NDR, am 17. und
18. August 2005 eine datenschutzrechtliche Prüfung bei der GEZ durchge-
führt. Bei der Prüfung vor Ort wurde er u.a. unterstützt durch Herrn Prof. Dr.
Brenneis, öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für EDV im Rech-
nungswesen und Datenschutz sowie EDV in der Hotellerie. Die Prüfung um-
fasste vor allem auch das neue DV-System, das zu diesem Zeitpunkt bereits in
Produktion genommen war. Ein Prüfbericht steht noch aus.
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Betriebliche Datenschutzbeauftragte der GEZ

Die betriebliche Datenschutzbeauftragte der GEZ hatte im Berichtsjahr
insgesamt 665 Eingaben von Betroffenen oder Dritten zu Fragen des Daten-
schutzes beim Rundfunkgebühreneinzug zu bearbeiten (Vorjahr 784). Das fol-
gende Diagramm (Abb. 24) gibt einen Überblick, in welche wesentlichen Sach-
verhaltsgruppen die Eingaben unterteilt werden können (wobei ein Vorgang
auch bei mehreren angesprochenen Sachverhalten jeweils nur einer Fallgrup-
pe zugeordnet wurde):

Bei den Vorgängen handelte es sich in 351 Fällen (Vorjahr 577) um Ersuchen
von Finanzämtern oder anderen Dritten um Auskunft über Daten von Rund-
funkteilnehmern (insbesondere Bankverbindungen oder Anschriften) die mit
Hinweis auf die strenge Zweckbindung der Daten gemäß § 3 Abs. 3 RGebStV
jeweils ablehnend beantwortet wurden. Von den verbleibenden 314 Eingaben
(Vorjahr 207) bezogen sich 118 (gegenüber 129 in 2004) auf Mailing-Aktionen
zur Ausschöpfung des Teilnehmerpotenzials. In diesen Schreiben wurde haupt-
sächlich nach der Herkunft der verwendeten Adresse, nach der Berechtigung
zur Nutzung dieser Daten oder nach der Rechtsgrundlage der Datenerhebung
gefragt. Zu allen Eingaben konnte der Sachverhalt aufgeklärt und den Betrof-
fenen eine zufriedenstellende Antwort gegeben werden. Verstöße gegen da-
tenschutzrechtliche Vorschriften wurden dabei nicht festgestellt.

Die Anzahl der Anfragen oder Beschwerden zu Fragen des Datenschutzes
beim Einzug der Rundfunkgebühren und speziell auch zu Mailingmaßnahmen
ist - gemessen an der Menge der Rundfunkteilnehmer, dem Gesamtvolumen
des Mailings bzw. der insgesamt angefallenen Geschäftsvorgänge - nach wie
vor als gering und unkritisch zu werten.

10

70
69 57

108

177174

Andere, nicht den vorstehenden
Fallgruppen zuzuordnende Anfra-
gen bzw. Eingaben bezüglich des
Datenschutzes bei der GEZ

Ersuchen von Rundfunk-
teilnehmern um Auskunft
über zu ihrer Person ge-
speicherte Daten

Fragen nach der Herkunft von Daten
(hauptsächlich von im Rahmen des Direct-
Mailing verwendeten Adressen) bzw. nach

der Berechtigung zur Datenerhebung

Verlangen von Teilnehmern bzw. Mai-
lingadressaten, gespeicherte perso-
nenbezogene Daten zu löschen, zu

sperren oder zu berichtigen

Verlangen, Teilnehmerdaten
nicht zu anderen Zwecken zu

nutzen bzw. zu übermitteln

Anfragen von Finanzämtern unter
Bezug auf  § 93 etc. AO nach Daten
(insbesondere Bankverbindungen)
von Rundfunkteilnehmern

Anfragen von Kommunalkassen
oder sonstigen Stellen nach Da-
ten (Adressen, Bankverbindun-
gen) von Rundfunkteilnehmern

Abb. 24: Von der betrieblichen Datenschutzbeauftragten bearbeitete Eingaben von Rundfunkteilnehmern und Dritten
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Abb. 25: Entwicklung der Zahl der gemeldeten Rundfunkempfangsgeräte

Jahr Gebührenpflichtige Geräte *) Gebührenbefreite Geräte
Bestand Zugang Bestand Zugang

am 31.12. im Jahr am 31.12. im Jahr
Hörfunk
1996 34.208.944 361.020 2.813.242 89.580
1997 34.591.383 382.439 2.931.284 118.042
1998 35.214.776 623.393 3.012.770 81.486
1999 36.115.421 900.645 3.040.304 27.534
2000 36.677.259 561.838 3.052.080 11.776
2001 37.171.572 494.313 3.083.032 30.952
2002 37.755.744 584.172 3.167.634 84.602
2003 38.290.378 534.634 3.337.899 170.265
2004 38.678.568 388.190 3.492.342 154.443
2005 38.863.310 184.742 3.710.770 218.428
Fernsehen
1996 30.660.466 338.364 2.403.375 91.013
1997 30.982.806 322.340 2.536.884 133.509
1998 31.418.209 435.403 2.630.224 93.340
1999 32.055.292 637.083 2.661.668 31.444
2000 32.445.840 390.548 2.684.076 22.408
2001 32.784.709 338.869 2.720.844 36.768
2002 33.190.049 405.339 2.816.572 95.728
2003 33.453.144 263.096 2.991.769 175.197
2004 33.597.559 144.415 3.151.444 159.675
2005 33.574.286 ./. 23.273 3.393.745 242.301
*) Ab 1997 einschließlich  der Geräte im Hotel- und Gaststättengewerbe mit ermäßigter

Gebühr in Höhe von 50%, ab 2005 einschließlich  der Geräte im Hotel- und Gaststät-
tengewerbe mit ermäßigter Gebühr in Höhe von 75% bzw. 50%.

Gebührenentwicklung

Gemeldete Rundfunkempfangsgeräte

Im Jahr 2005 stieg die Zahl der gemeldeten gebührenpflichtigen Geräte beim
Hörfunk um 184.742 (0,48 % bezogen auf den Jahresanfangsbestand), wäh-
rend der Gerätebestand beim Fernsehen um ./. 23.273 Geräte (0,07 %) zu-
rückging. Bei den gebührenbefreiten Geräten ist in 2005 eine Zunahme beim
Hörfunk von 218.428 (6,25 %) und beim Fernsehen um 242.301 Geräte (7,69 %)
zu verzeichnen. In der Abb. 25 ist die Entwicklung der Anzahl gemeldeter Rund-
funkempfangsgeräte in den letzten 10 Jahren dargestellt.

Durch höhere Eingangsmengen an Kundenpost konnten die Vorgänge im Jahr
2005 nicht immer zeitnah bearbeitet werden. Die für das Jahr 2005 dargestell-
ten Bestände von Teilnehmerkonten und Geräten beinhalten daher eine Be-
wertung zur voraussichtlichen Bestandsveränderung aus im Jahr 2005 einge-
gangenen, aber bis zum Jahresende noch nicht abschließend bearbeiteten
Vorgängen.

Von den insgesamt gemeldeten Rundfunkempfangsgeräten waren am Jahres-
ende 2005 rund 8,7 % der Hörfunkgeräte und rund 9,2 % der Fernsehgeräte
gebührenbefreit. Zum Ende des Berichtsjahres waren ferner im Rahmen der
speziellen Regelung für das Hotel- und Gaststättengewerbe für rund 1,0 % der
Hörfunkgeräte und rund 1,8 % der Fernsehgeräte Rundfunkgebühren nur in
Höhe von 50 % bzw. 75 % der vollen Gebühr zu entrichten.
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Der sich aus diesen Gebührenbefreiungen bzw. -ermäßigungen für die Rund-
funkanstalten ergebende Gebührenausfall beläuft sich auf ca. 701 Mio. € im
Jahr (ausgehend von den Gerätezahlen zum 31. Dezember 2005 ohne Be-
rücksichtigung von Bestandsveränderungen im Laufe des Jahres). Ohne die
Gewährung von Befreiungen könnte die seit 1. April 2005 gültige Monatsge-
bühr von 17,03 € bei unveränderten Gebührenerträgen um rund 8,8 % bzw.
1,49 € gesenkt werden.

Einen Eindruck über die Entwicklung der gemeldeten, von der Rundfunkge-
bührenpflicht befreiten Hörfunk- und Fernsehgeräte in den letzten 10 Jahren
vermittelt die Abb. 26.

Die Entwicklung der angemeldeten und befreiten Hörfunk- und Fernsehgeräte
seit 1996 ist aus nachfolgendem Verlaufsdiagramm (Abb. 27) ersichtlich. Nach-
dem im Jahr 1998 die Marktbearbeitung stark intensiviert wurde und zu außer-
gewöhnlichen Zuwächsen des Gerätebestandes geführt hat, ist wegen der
inzwischen erreichten hohen Marktausschöpfung nunmehr ein deutlich redu-
zierter Zugang der Geräteanmeldungen bei gleichzeitigem deutlichem Anstieg
des Bestandes befreiter Hörfunk- und Fernsehgeräte zu verzeichnen.

Abb.27: Entwicklung der angemeldeten und befreiten Rundfunkgeräte
1996-2005
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Pflichtige Fernsehen
Befreite Hörfunk
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Abb. 26: Anteil der gebührenbefreiten Rundfunkgeräte an den insgesamt
angemeldeten Geräten 1996-2005
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Die Gesamtzahl der nach dem Stand vom 31. Dezember 2005 gemeldeten
Rundfunkempfangsgeräte teilt sich auf die Bereiche der einzelnen Landes-
rundfunkanstalten wie in Abb. 28 dargestellt auf.

Abb. 28:  Gemeldete Rundfunkempfangsgeräte am 31.12.2005 inkl. Bewertung des Vorgangsbestandes

Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
BR 6.219.823 16,2 85.461 21,0 446.866 12,0 6.752.150 15,9
HR 3.000.601 7,8 48.542 11,9 222.970 6,0 3.272.113 7,7
MDR 4.071.621 10,6 40.139 9,9 488.997 13,2 4.600.757 10,8
NDR 6.822.091 17,7 75.700 18,6 698.750 18,8 7.596.541 17,8
RB 317.333 0,8 3.762 0,9 45.580 1,2 366.675 0,9
RBB 2.528.489 6,6 33.191 8,2 368.771 9,9 2.930.451 6,9
SR 480.803 1,3 1.709 0,4 46.987 1,3 529.499 1,2
SWR 7.135.260 18,6 61.398 15,1 465.790 12,6 7.662.448 18,0
WDR 7.880.697 20,5 56.690 13,9 926.059 25,0 8.863.446 20,8
Gesamt 38.456.718 100,0 406.592 100,0 3.710.770 100,0 42.574.080 100,0

Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
BR 5.111.736 15,5 146.275 21,9 365.419 10,8 5.623.430 15,2
HR 2.434.073 7,4 58.892 8,8 210.021 6,2 2.702.986 7,3
MDR 3.602.346 10,9 65.710 9,8 480.367 14,2 4.148.423 11,2
NDR 5.782.237 17,6 124.164 18,6 656.611 19,3 6.563.012 17,8
RB 271.018 0,8 4.718 0,7 41.162 1,2 316.898 0,9
RBB 2.257.265 6,9 55.209 8,2 366.604 10,8 2.679.078 7,2
SR 423.581 1,3 4.286 0,6 42.202 1,2 470.069 1,3
SWR 5.908.570 18,0 116.066 17,3 389.527 11,5 6.414.163 17,4
WDR 7.114.142 21,6 93.998 14,0 841.832 24,8 8.049.972 21,8
Gesamt 32.904.968 100,0 669.318 100,0 3.393.745 100,0 36.968.031 100,0

Rundfunk-
anstalt

Gebührenpflichtige
Hörfunkgeräte

Gebührenbefreite
Hörfunkgeräte

Hörfunkgeräte
insgesamt
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anstalt

Gebührenpflichtige
Fernsehgeräte

Gebührenbefreite
Fernsehgeräte

Fernsehgeräte
insgesamt

- volle Gebühr -          - teilbefreit-

Hörfunk

Fernsehen
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Gesamterträge aus Rundfunkgebühren

Die Gesamterträge*) belaufen sich im Berichtsjahr - einschließlich der für be-
sondere Aufgaben bestimmten Gebührenanteile - auf insgesamt 7.123,0 Mio. €.
Sie übersteigen damit das Vorjahresergebnis um 268,2 Mio. €. Ohne die Antei-
le für besondere Aufgaben liegen die Gesamterträge für die Landesrundfunk-
anstalten, das ZDF und DLR bei 6.986,4 Mio. €.

Der Anstieg der Gesamterträge ist im Berichtsjahr auf die Gebührenerhöhung
zum 1. April 2005 sowie auf die im Kapitel ‚Gemeldete Rundfunkempfangsge-
räte‘ dargestellte Entwicklung der Anzahl der gebührenpflichtigen Geräte zu-
rückzuführen.

Wie sich die Gesamterträge insgesamt in den letzten zehn Jahren entwickelt
haben, zeigt die Abb. 29 (Betragsangaben in T€).

*) Als Gesamterträge werden die Rundfunkgebührenerträge und die anderen Erträge im Zu-
sammenhang mit dem Rundfunkgebühreneinzug ausgewiesen.

Jahr Hörfunk Fernsehen Gesamt
1996 1.816.463 2.913.260 4.729.723
1997 1) 2.087.031 3.523.065 5.610.096
1998 2.125.116 3.562.457 5.687.573
1999 2.175.358 3.623.928 5.799.286
2000 2.224.740 3.693.414 5.918.154
2001 2) 2.467.941 4.182.093 6.650.034
2002 2.513.470 4.235.750 6.749.220
2003 2.538.324 4.252.373 6.790.697
2004 2.574.202 4.280.610 6.854.812
2005 3) 2.657.872 4.465.098 7.122.970

Anmerkungen
1) Gebührenerhöhung ab 1.1.1997: Grundgebühr DM 9,45 (€ 4,83) und Fernseh-

gebühr DM 18,80 (€ 9,61) monatlich.
2) Gebührenerhöhung ab 1.1.2001: Grundgebühr DM 10,40 (€ 5,32) und Fernseh-

gebühr DM 21,18 (€ 10,83) monatlich.
3) Gebührenerhöhung ab 1.4.2005: Grundgebühr € 5,52 und Fernsehgebühr € 11,51

monatlich

Abb. 29: Gesamterträge aus Rundfunkgebühren 1996 - 2005
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Rundfunkgebühren-Abrechnung 2005

Grundlage der Rundfunkgebühren-Abrechnung ist eine auf die Erfordernisse
der Rundfunkanstalten abgestellte Buchhaltung des Rundfunkgebühren-Rech-
nungswesens.

Im Rahmen der Einführung eines neuen EDV-Systems wurde Mitte 2005 auf
das neue Buchhaltungssystem umgestellt. Die Buchhaltung enthält die Be-
stands-, die Ertrags- und Aufwandskonten im Hauptbuch sowie die Debitoren-
konten und Bankkonten, die im Nebenbuch geführt werden. Die Rundfunkge-
bühren werden in Bestandsrechnungen (Bilanzen) und Ertrags- und Aufwand-
rechnungen abgerechnet, und zwar sowohl insgesamt als auch getrennt je
Landesrundfunkanstalt, DLR und ZDF. Die Bilanzierung und Bewertung ent-
spricht den für große Kapitalgesellschaften geltenden Grundsätzen. Die Glie-
derung der Bilanzen und Ertrags- und Aufwandrechnungen wird den Beson-
derheiten der Rundfunkgebühren-Abrechnung angepasst.

Die Rundfunkgebühren-Abrechnung weist für das Jahr 2005 Gesamterträge in
Höhe von 7.122.969.516,17 € aus. Diese liegen somit um 268.157.549,55 €
über dem Ergebnis von 2004.

Wie sich die Gesamterträge (einschließlich der Gebührenanteile für die Lan-
desmedienanstalten) gemäß der Rundfunkgebühren-Abrechnung 2005 auf die
Landesrundfunkanstalten, DLR und ZDF verteilen, ist in der Abb. 30 darge-
stellt.

Die Rundfunkgebühren-Abrechnung wurde wie der Jahresabschluss der GEZ
von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und mit dem uneingeschränk-
ten Bestätigungsvermerk versehen.

*) In den Beträgen sind Gebührenanteile für die Landesmedienanstalten in
Höhe von 136.580.022,79 € enthalten.

Abb. 30: Übersicht über die Gesamterträge aus Rundfunkgebühren 2005

Rundfunkanstalt Gesamterträge *)
in  €

Bayerischer Rundfunk 843.991.492,48
Hessischer Rundfunk 396.902.452,02
Mitteldeutscher Rundfunk 563.302.551,04
Norddeutscher Rundfunk 921.270.030,99
Radio Bremen 42.278.984,50
Rundfunk Berlin-Brandenburg 347.487.093,78
Saarländischer Rundfunk 65.856.886,61
Südwestrundfunk 960.707.274,15
Westdeutscher Rundfunk 1.106.115.693,87

ARD 5.247.912.459,44

Zweites Deutsches Fernsehen 1.690.520.399,59
DeutschlandRadio 184.536.657,14

Gesamt           7.122.969.516,17
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Personal und Finanzen

Personalentwicklung

Der Stellenplan 2005 weist 853 Planstellen gegenüber 2004 mit 833 Planstel-
len aus.

Die Anzahl der Beschäftigten hat sich wie folgt entwickelt:

• Zum Ende des Jahres 2005 waren alle 853 Planstellen durch Mitarbeiter/
innen besetzt; davon 778 mit unbefristeten und 75 mit befristeten Arbeits-
verträgen. Zum 31. Dezember 2005 war keine Planstelle unbesetzt. Im
Jahresdurchschnitt belief sich die Anzahl der freien Planstellen auf 3,45
Stellen. Im Jahr 2005 waren im Durchschnitt fünf Planstellen (0,6%) unbe-
setzt.

• 164 Arbeitnehmer/innen waren zum Stichtag 31. Dezember 2005 für Aus-
hilfs- und Vertretungsaufgaben mit befristeten Arbeitsverträgen außerhalb
des Stellenbesetzungsplans angestellt.

• Darüber hinaus befanden sich zum Jahresende 54,90 Mitarbeiter/innen in
einem nicht aktiven Beschäftigungsverhältnis wie Mutterschutz, Elternzeit,
unbezahlter Urlaub oder passive Phase der Altersteilzeit.

• Im Berichtsjahr wurden 137 Bewerber/innen – einschließlich drei  Auszubil-
dender – neu eingestellt und 26 Mitarbeiter/innen aus einem bisher befris-
teten Anstellungsvertrag in eine Festanstellung übernommen.

• Im Februar 2005 beendeten vier Auszubildende zum/r Mathematisch-tech-
nischen Assistenten/in sowie drei kaufmännische Auszubildende ihre Be-
rufsausbildung erfolgreich und schlossen einen Anschlussarbeitsvertrag ab.
Eine weitere Auszubildende befindet sich in der Ausbildung zur Bürokauf-
frau. Zum Jahresende standen insgesamt 14 Auszubildende in einem Aus-
bildungsverhältnis.

• Auf der Basis des am 1. Januar 1997 in Kraft getretenen Tarifvertrages zur
Förderung der Teilzeitarbeit beim WDR und bei der GEZ sowie des Teilzeit-
und Befristungsgesetzes vom 1. Januar 2001 nahmen zum Jahresende
2005 insgesamt 158 Mitarbeiter/innen die Möglichkeit der Teilzeitbeschäfti-
gung wahr. Ende 2004 waren es 149 Mitarbeiter/innen.

• 19 Arbeitnehmer/innen, dies entspricht 2,2 %, schieden aus dem Unter-
nehmen aus.

• Die Zahl der Versorgungsempfänger - einschließlich der Arbeitnehmer/innen
im Vorruhestand - stieg von 231 auf 257. Im Jahr 2005 traten zehn weitere
Mitarbeiter/innen in  die Altersteilzeit ein. Insgesamt befanden sich 39 Ar-
beitnehmer/innen in Altersteilzeit.

Einen Gesamtüberblick über die Entwicklung der Anzahl der Beschäftigten in
den letzten zehn Jahren vermittelt die Abbildung 31.

Zehn Teilnehmer/innen absolvierten ein Praktikum bei der GEZ, davon sechs
als Ergänzung zur Schulausbildung, drei im Rahmen einer Umschulung sowie
ein studentischer Praktikant.
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Im Berichtsjahr hat die GEZ im Rahmen des Rundfunkgebühreneinzugs exter-
ne Leistungen in Anspruch genommen, die rechnerisch einer Personalkapazi-
tät von rund 89 EDV-Fachkräften sowie 294 Datenerfassungs- bzw. Sachbear-
beitungs-Arbeitsplätzen entsprechen.

Ab Januar 2005 wurden insgesamt 97 neue Mitarbeiter/innen durch das Aus-
bildungskonzept für die Sachbearbeitung qualifiziert.

Zum Ende des Berichtsjahres arbeiteten 107 Mitarbeiter/innen im Rahmen
alternierender Telearbeit. Ende 2004 waren es 112 Mitarbeiter/innen.

Durch insgesamt drei in Kooperation mit einem externen Beratungsunterneh-
men durchgeführte Assessment-Center konnten neun interne Teilnehmer/innen
für höherwertige Positionen erfolgreich rekrutiert werden.

Abb. 31: Personalentwicklung 1996-2005

Stand Unbefristet oder Arbeitnehmer ohne Mitarbeiter
Jahresende befristet angestellte Planstellen,  Aushilfen, insgesamt

Arbeitnehmer auf  Auszubildende,
Planstellen Mitarbeiter/innen in

MUSchu/Elternzeit/ unbez.
Urlaub, passiver ATZ

1996 817 58,5 875,5
1997 810 66 876
1998 813,5 71 884,5
1999 820,5 104 924,5
2000 812,5 117,5 930
2001 815 118 933
2002 812,5 117 929,5
2003 818 167,5 985,5
2004 828 165,1 993,1
2005 853 233 1.086
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Aufwendungen für den Gebühreneinzug

Der Jahresabschluss 2005 weist Aufwendungen der GEZ in Höhe von 161,9
Mio. € aus. Der prozentuale Anteil der GEZ-Aufwendungen an den Ge-
samterträgen aus Rundfunkgebühren liegt bei 2,27 % (Vorjahr 2,08 %).

Die Abb.32 zeigt die Entwicklung der Aufwendungen für den Gebühreneinzug
in den letzten zehn Jahren. In der Aufstellung sind die auf Seiten der GEZ
angefallenen Aufwendungen berücksichtigt (ohne im Zusammenhang mit dem
Rundfunkgebühreneinzug stehende anstaltseigene Kosten der Rundfunkan-
stalten).

Es ist ganz wesentlich den in den vergangenen Jahren durchgeführten Opti-
mierungs- und Rationalisierungsmaßnahmen zuzuschreiben, dass die Aufwen-

dungen trotz stetiger Zunahme der Anzahl
der Teilnehmerkonten und der Vorgangs-
mengen sowie bei erheblicher Ausweitung
der Leistungen, insbesondere der Maßnah-
men zur Hebung des Teilnehmerpotenzials,
in diesen Grenzen gehalten werden konn-
ten. Auslöser für den in den Jahren ab 1997
wieder ansteigenden  Kurvenverlauf sind
hauptsächlich die von Jahr zu Jahr erheb-
lich gesteigerten Marketingaktivitäten sowie
die notwendige Einstellung auf ein sich ver-
änderndes Kommunikationsverhalten der
Teilnehmer (z.B. Auf- und Ausbau des Call-
Centers). Besonders stark aufwandserhö-
hend wirkten sich in den Jahren 2003 bis
2005 zusätzlich die Aufwendungen zur Ent-

wicklung eines neuen DV-Verfahrens (Projekt DV2005) aus. Im Jahr 2005 kam
außerdem ein erheblich gesteigerter Aufwand infolge der Übernahme der Be-
arbeitung der Befreiungsanträ-
ge natürlicher Personen durch
die GEZ ab dem 1. April 2005
hinzu.

Wie sich die Kosten pro Teilneh-
merkonto in den letzten zehn
Jahren entwickelt haben, ist in
der Abbildung 33 dargestellt.
Zugrunde gelegt wurden dabei
die Aufwendungen der GEZ ge-
mäß Jahresabschluss zuzüglich
der Zuführungen zu den Pensi-
onsrückstellungen und zu den
Rückstellungen für Beihilfen an
Versorgungsempfänger, die nicht im Jahresabschluss der GEZ enthalten, son-
dern direkt bei den Rundfunkanstalten bilanziert sind.

Die Führung eines Teilnehmerkontos kostete im Jahr 2005 im Durchschnitt
3,97 €. Der Anstieg der Kosten pro Teilnehmer gegenüber dem Vorjahr ist auf
die im Berichtsjahr fortgeführten Datenverarbeitungsprojekte sowie insbeson-
dere auf die Bearbeitung der Befreiungen mit einem erheblichen zusätzlichen
Ressourceneinsatz sowohl im Personal- als auch im Sachmittelbereich zurück-
zuführen.

Abb. 32: Aufwendungen  für den Gebühreneinzug 1996 - 2005
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Abb. 33: Aufwendungen pro Teilnehmerkonto
1996 - 2005
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Jahresabschluss 2005

Entsprechend den Bestimmungen der Finanzordnung besteht der Jahresab-
schluss der GEZ aus der Vermögensrechnung, der Ertrags- und Aufwands-
rechnung, dem Anhang, dem Lagebericht sowie aus der Abrechnung des Haus-
haltsplans. Seine Aufstellung erfolgt in Anlehnung an die Vorschriften des Han-
delsgesetzbuchs für große Kapitalgesellschaften.

Die Wirtschaftsführung der GEZ für das Jahr 2005 wurde zunächst bestimmt
durch den vom Verwaltungsrat in seiner 141. Sitzung am 25. August 2004
genehmigten Haushaltsplan. Für 2005 wurden aufgrund der ab 1. April 2005
von den Sozialbehörden übernommenen Bearbeitung der Befreiungsanträge zwei
Nachtragshaushalte notwendig. Der erste Nachtragshaushaltsplan 2005 wurde
vom Verwaltungsrat in der 143. Sitzung am 22. März 2005, der zweite Nach-
tragshaushaltsplan (einschließlich des Haushaltsplanes sowie des ersten Nach-
tragshaushaltsplanes) für 2005 in der 145. Sitzung am 31. August 2005 festge-
stellt. Die Erträge und Aufwendungen des zweiten Nachtragshaushaltsplans (ein-
schließlich des Haushaltsplans sowie des ersten Nachtragshaushaltsplans) wa-
ren mit € 158.206.600,00 geplant. Der Finanzplan wies ein Soll von
€ 9.552.000,00 auf. Einschließlich der aus dem Haushaltsjahr 2004 übertra-
genen Reste in Höhe von € 4.717.347,59 ergab der Plan somit eine Mittelauf-
bringung und Mittelverwendung von € 14.269.347,59.

Das Ergebnis der Abrechnung des Haushaltsplans (Haushaltsrechnung) ist
auf Seite 46 dargestellt. Die Gegenüberstellung der Soll-Ansätze und Ist-Wer-
te erfolgt getrennt nach den jeweiligen Teilplänen. Die Abweichungen zwischen
Soll und Ist sind ausgewiesen; darüber hinaus ist die Abrechnung des Zah-
lungsplans gesondert dargestellt.

Die Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2005 ist - in Verbindung mit den
Vorjahreszahlen - auf Seite 47 zusammengefasst dargestellt. Die Bilanzsum-
me beläuft sich auf € 54.447.074,08; sie weist damit gegenüber dem Ergebnis
des Vorjahres eine Verringerung um € 2.108.233,09 auf. Die niedrigere Bi-
lanzsumme gegenüber dem Vorjahr ist im Wesentlichen auf das geringere
Investitionsvolumen zurückzuführen. Die  Anteile der Rundfunkanstalten am
Gemeinschaftsvermögen der GEZ haben sich von € 36.684.775,98 (Stand
31.12.2004) auf € 29.792.647,92 verringert.

Die auf Seite 48 zusammengefasste Ertrags- und Aufwandsrechnung schließt
mit einem Jahresvolumen von € 161.892.681,16 ab und weist damit gegen-
über dem Abschluss des Vorjahres eine Erhöhung von € 19.486.494,39 auf
(siehe dazu auch die Erläuterungen auf Seite 44 zum Kostenanstieg).

Der Jahresabschluss 2005 wurde von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der
Verwaltungsrat hat den Jahresabschluss anhand des Prüfungsberichts des
Wirtschaftsprüfers in seiner 148. Sitzung am 18. Mai 2006 festgestellt und die
Entlastung der Geschäftsführung beschlossen.
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Haushaltsrechnung 2005

Soll 2005 Ist 2005 Abweichungen +/-
 €  €  €  €  € €

I Ertrags- und Aufwandsplan

Erträge
eigene Erträge 1.711.000,00 3.001.189,58 1.290.189,58
Betriebsbeiträge 156.495.600,00 158.891.491,58 2.395.891,58

Summe Erträge 158.206.600,00 161.892.681,16 3.686.081,16

Aufwendungen

Personalaufwendungen
Arbeitsentgelte
(Gehälter und Löhne) 42.373.000,00 49.575.599,16 7.202.599,16
Soziale Aufwendungen 13.226.000,00 14.515.141,73 1.289.141,73
Summe Personalaufwendungen 55.599.000,00 64.090.740,89 8.491.740,89
Sachaufwendungen
(ohne Abschreibungen)

Materialaufwendungen 2.427.700,00 2.266.877,18 - 160.822,82
Fremdleistungen
(Mieten für techn. Einricht.
und Gebäude, Portokosten,
EDV-Fremdleistungen, etc.) 90.241.700,00 87.287.881,37 - 2.953.818,63
Sonstiges 438.200,00 1.372.275,80 + 934.075,80
Summe Sachaufwendungen 93.107.600,00 90.927.034,35 - 2.180.565,65

Abschreibungen 9.500.000,00 6.874.905,92 - 2.625.094,08

Summe Aufwendungen 158.206.600,00 161.892.681,16 + 3.686.081,16

II Finanzplan

Mittelaufbringung
Investitionsbeiträge 0,00      0,00 0,00
Abschreibungen, Darlehensrückflüsse,
Vorfinanzierung Wartungskosten 14.269.347,59 11.662.621,82 - 2.606.725,77
Summe Mittelaufbringung 14.269.347,59 * 11.662.621,82 - 2.606.725,77

Mittelverwendung

Negative Investitionsbeiträge 2.025.300,00 6.892.128,01 4.866.828,01
Neu- und Ersatzinvestitionen
einschl. Darlehen 12.244.047,59 4.770.493,81 ** - 7.473.553,78
Summe Mittelverwendung 14.269.347,59 11.662.621,82 - 2.606.725,77

III Ausgleichszahlungen

Betriebsbeiträge 158.891.491,58
geleistete Zahlungen 139.348.000,00 19.543.491,58

Investitionsbeiträge  -   6.892.128,01
geleistete Zahlungen 0,00  -   6.892.128,01

Spitzenausgleich 12.651.363,57
*einschließlich Haushaltsreste aus 2004
**einschließlich Haushaltsreste nach 2006
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ertrags- und Aufwandsrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2005
Erträge 2005 2004

€ € € €
1. Betriebsbeiträge 158.891.491,58 140.064.829,33

2. Sonstige betriebliche Erträge
a.Kostenerstattungen 55.544,32 58.165,98
b.Mieterträge 6.777,42 6.724,44

     c. Erträge aus dem Abgang von
Gegenständen des Anlagevermögens 4.264,39 8.516,35

d.Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 428.515,14 279.327,86
e.Erträge aus dem Verkauf von Material 0,00 0,00
f. Erträge aus der Auflösung von
    Haushaltsresten -Betriebshaushalt- 1.231.642,01 1.046.701,49
g.Periodenfremde und nicht laufende Erträge 1.111.248,17 2.837.991,45 817.905,94 2.217.342,06

3. Zinsen und ähnliche Erträge 163.198,13 124.015,38
161.892.681,16 142.406.186,77

Aufwendungen
4.Personalaufwendungen

a.Gehälter und Löhne 45.901.414,31 42.419.710,56
b.Sonstige Arbeitsentgelte 3.674.184,85 1.422.270,18
c.Gesetzliche soziale Aufwendungen 9.476.605,01 8.283.496,53
d.Aufwendungen für die Alterversorgung 4.512.066,81 3.910.053,86
e.Aufwendungen für Unterstützungen 296.199,58 421.312,58
f. Sonstige Personalaufwendungen 230.270,33 64.090.740,89 136.747,88 56.593.591,59

5. Materialaufwendungen
a.Material für Datenverarbeitung/Druckerzeugnisse 1.929.660,52 1.959.523,58
b.Bücher und Zeitschriften 36.000,55 33.414,63
c.Verbrauchsmaterial 281.585,07 266.655,53
d.Sonstiges Material 19.631,04 2.266.877,18 44.691,54 2.304.285,28

6. Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände und Sachanlagen 6.874.905,92 5.777.016,22

7. Fremdleistungen
a.EDV-Fremdleistungen, Personal-Leasing 45.878.134,38 39.917.768,36
b.Verschiedene Dienstleistungen 9.709.365,31 9.401.858,71
c.Reise- und Fahrtkosten 112.372,08 124.939,89
d.Repräsentations- und Bewirtungskosten 38.084,24 55.737.956,01 43.204,90 49.487.771,86

8. Aufwendungen für Mieten und Unterhalt
a.Nutzungsentgelt und Mieten 3.186.264,39 3.326.813,00
b.Mieten für technische Einrichtungen 12.399.341,28 6.577.365,15
c.Unterhalts-, Bewirtschaftungs- und Reparaturkosten 6.270.427,70 21.856.033,37 6.591.666,83 16.495.844,98

9. Sonstige betriebliche Aufwendungen
a.Beförderungskosten, Frachten, Rollgelder und Zollgebühren 0,00 0,00
b.Postkosten 7.407.254,26 7.071.985,71
c.Prüfungs-, Beratungs- und Rechtskosten, 2.286.637,73

Sonst. Gebühren 3.238.948,47
d.Versicherungen 146.882,86 168.667,89
e.Andere Aufwendungen 6.709,80 35.027,40
f. Aufwendungen für die Bildung von Haushaltsresten

-Betriebshaushalt- 1.217.203,69 1.231.642,01
g.Betriebssteuern, übrige Aufwendungen 1.479,45 11.066.167,79 1.405,36 11.747.676,84

161.892.681,16 142.406.186,77

10.Ergebnis 0,00 0,00

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Zusammenfassung und Perspektiven

Das Jahr 2005 war geprägt durch den erfolgreichen Abschluss des im
Jahr 2002 gestarteten DV-Großprojekts sowie durch die Übernahme der
Aufgabe der Befreiungsbearbeitung ab 1. April 2005, die zuvor bundes-
weit von den Sozialämtern wahrgenommen wurde. Auch vor dem Hinter-
grund dieser zusätzlichen Belastungen hat die GEZ ihre Marktbearbei-
tungsaktivitäten weiterhin mit hoher Intensität fortgeführt, wobei die er-
zielte Steigerung der Gebühreneinnahmen - ohne Berücksichtigung der
zum 1. April 2005 erfolgten Gebührenerhöhung - jedoch durch den über-
proportionalen Anstieg der Forderungsausfälle weitgehend neutralisiert
wurde.

Wie auch in den Vorjahren lag ein Schwerpunkt der GEZ-Tätigkeiten auf der
Marktbearbeitung. Die Mailingaktivitäten wurden hinsichtlich der Ausbringungs-
mengen zwar auf einem verminderten, aber dennoch auf einem extrem hohen
Niveau fortgeführt. Die Marktbearbeitungsaktivitäten der GEZ in Verbindung
mit der erfolgreichen Arbeit des Beauftragtendienstes der Landesrundfunkan-
stalten waren damit erneut die maßgeblichen Pfeiler zur Gewährleistung der
finanziellen Sicherung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.

Dieses Ergebnis erscheint auch insofern beachtlich, als die Kapazitäten der
GEZ erwartungsgemäß sowohl in der Phase bis zur Produktivstellung des neuen
DV-Systems am 11. Juli 2005 als auch in der sich anschließenden Stabilisie-
rungs- und Konsolidierungsphase projektseitig stark belastet wurden. Hinzu
kam der Umstand, dass die GEZ relativ kurzfristig zum 1. April 2005 einen
völlig neuen Geschäftszweig - nämlich denjenigen der Bearbeitung der Anträ-
ge natürlicher Personen auf Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht - auf-
bauen und organisieren musste. Dabei sah sich die GEZ diversen Unwägbar-
keiten ausgesetzt, da das neue Geschäftsfeld auch mit neuen gesetzlichen
Regelung des Befreiungsverfahrens einherging, die ihrerseits wiederum auf
Änderungen im sozialversicherungsrechtlichen Bereich rekurrierten (Stichwort:
Hartz IV), zu denen keinerlei Erfahrungswerte existierten. Die sich daraus er-
gebenden Konsequenzen führten vorübergehend zu nicht unerheblichen Be-
lastungen des Tagesgeschäfts und auch zu zeitlichen Verschiebungen bei den
Marktbearbeitungsaktivitäten. Dennoch konnten die Marktbearbeitungsaktivi-
täten im Ergebnis vom Volumen her uneingeschränkt durchgeführt werden.

Erschwert wurden die Aktivitäten der GEZ im Berichtsjahr durch eine zuneh-
mend offensive Negativberichterstattung in den Printmedien und in den kom-
merziellen Rundfunksendern über das duale Rundfunksystem als Ganzes und
über die GEZ im Besonderen (z.B. in „Akte 05“ bei SAT1). In den Beiträgen
wurde vielfach die unzutreffende Behauptung bewusster Falschbearbeitung
von Teilnehmervorgängen durch die GEZ aufgestellt. Zudem wurden vermeint-
lich illegale Vorgehensweisen bzw. Tricks der Gebührenbeauftragten „aufge-
deckt“. Diese Fehlinformation führt zu einer stetigen Abnahme der Gebühren-
akzeptanz in der Bevölkerung, die anhand der Reaktionen von Teilnehmern
oder Mailingadressaten deutlich messbar ist. Es gilt zwischenzeitlich als „sa-
lonfähig“, sich der Pflicht zur Gebührenzahlung zu entziehen und dies auch
öffentlich zu verkünden. Die Landesrundfunkanstalten bzw. die GEZ sind da-
her zwischenzeitlich dazu übergegangen, sich ihrerseits gegenüber unzutref-
fenden Behauptungen zur Wehr zu setzen, und haben beispielsweise gegen-
über tendenziösen Werbespots bei den Sendern „Premiere“ und „Das Vierte“
mit einstweiligen Verfügungen reagiert.
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Hinsichtlich des Jahres 2006 wird es weiterhin eine der vordringlichen Aufga-
ben sein, die Abläufe des Befreiungsverfahrens - nicht zuletzt auch im Zusam-
menwirken mit den entsprechenden öffentlichen Stellen - zu optimieren und zu
justieren. Bedauerlicherweise wird es nach derzeitigem Stand vorerst voraus-
sichtlich jedoch nicht zu dem von der GEZ angestrebten elektronischen Ver-
fahren zwischen der GEZ und den die Leistungsbescheide erstellenden Ar-
beitsgemeinschaften, Versorgungsämtern und sonstigen öffentlichen Stellen
kommen, durch das eine vereinfachte Datenübermittlung, beschränkt auf die
für eine Befreiungsbearbeitung benötigten Daten, sichergestellt werden sollte.
Die GEZ wird aber weiterhin an einer derartigen Lösung arbeiten und bis zu
deren endgültiger Einführung alle Möglichkeiten nutzen, um das Verfahren zu
vereinfachen und auch im Sinne der betroffenen Bürger transparenter zu ge-
stalten.

Daneben wird die GEZ ihre Aktivitäten auf dem Feld der Marktbearbeitung
weiterhin auf dem bisherigen hohen Niveau fortführen und versuchen, ihre In-
strumente zu verfeinern, um die bisherige Effizienz und Wirtschaftlichkeit trotz
der sich verschlechternden Umfeldbedingungen zu erhalten und - wenn mög-
lich - noch zu steigern. Dennoch darf nicht übersehen werden, dass die zu
verzeichnende konjunkturelle Schwäche und die hohe Arbeitslosigkeit - insbe-
sondere nach der Einführung von Hartz IV - wie erwartet zu einem weiteren
Anstieg der Befreiungen sowie zu erhöhten Forderungsausfällen geführt ha-
ben. Es bleibt abzuwarten, inwiefern es gelingen wird, diese Tendenzen bzw.
Ergebnisse durch eine Verfeinerung der Marktbearbeitungsinstrumente aufzu-
fangen.
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